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BZO-Revision Illnau-Effretikon  

Dokumentation Einwendungen kantonale Vorprüfung 
 

22. April 2020 

 

 

 

[Text in eckigen Klammern]: Erläuterung zum besseren Verständnis 

 

 

Die Korrekturen zum Vorprüfungsbericht vom 20. Dezember 2020 

ebenso wie die Einteilung in «Hinweise» und «Genehmigungsvorbe-

halte sind in der nachfolgenden Tabelle dokumentiert.  
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Anträge und Begründung 

 

Nr. 

Be-

stand-

teil 

Kapitel / 

Ziffer / 

Thema 

Einwenderin / 

Einwender 
Antrag Begründung  Umgang 

1.  Allge-
mein 

 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Der vorliegende Entwurf der Gesamtrevision der 
kommunalen Nutzungsplanung wurde auf der 
Grundlage des kurz vor der Genehmigung stehen-
den kommunalen Richtplans erarbeitet. Mit der 
neuen Bau- und Zonenordnung (BZO) werden eine 
qualitätsvolle Siedlungsentwicklung nach innen mit 
neuen baulichen Entwicklungsmöglichkeiten sowie 
ein attraktives städtisches Zentrum und eine zeitge-
mässe Entwicklung der Weiler ermöglicht. Gleichzei-
tig werden die Baubegriffe harmonisiert und die Zo-
nenpläne an die VDNP angepasst. 

 Kenntnisnahme 

2.  Bauord-
nung 
allge-
mein 

- Baudirektion 
Kanton Zürich 

Genehmigungsvorbehalt:  

Im Erlass ist zu ergänzen, welche Gesetzesfassung 
beim übergeordneten kantonalen Recht zur Anwen-
dung kommt.  

 Annahme 

3.  Bauord-
nung 
allge-
mein 

Kern-/ 
Zent-
rumszo-
nen 

Baudirektion 
Kanton Zürich 

Für die Kern- und Zentrumszonen ist keine Auf-
nahme einer Strassenabstandsregelung für Neubau-
ten vorgesehen. Es wird empfohlen, eine entspre-
chende Bestimmung für den Strassenabstand von 
Neubauten sowohl für Hauptgebäude als auch für 
Klein- und Anbauten vorzusehen. Die Regelung 
wäre unter Vorbehalt der Verkehrssicherheit und der 
genügenden Einordnung zu formulieren. 

Fehlt eine Regelung richtet sich der Stras-
senabstand nach § 265 PBG in Verbin-
dung mit § 267 PBG und beträgt 6 m. 

Keine Annahme 

Das Näherbauen wird 
bei Fassadenbereichen 
und Mantellinien sowie 
Baubereichen gestattet. 

In den Zentrumszonen 
sind weitgehend Bauli-
nien festgelegt. Sie ge-
hen dem Strassenab-
stand vor. 

4.  Bauord-
nung 

1.1 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Die geplante Einzonung von Wohnzone im Gebiet 
Müsli liegt im Bereich der Bahnlinie Effretikon - lll-
nau. Die Grobbeurteilung durch die Fachstelle Lärm-
schutz hat ergeben, dass die gemäss Art. 29 LSV 
massgebenden Planungswerte der Empfindlichkeits-
stufe (ES) II unter Berücksichtigung des Grenzab-
stands aufgrund des Bahnlärm sowohl am Tag als 
auch in der Nacht überschritten sind. Die Einhaltung 

 Annahme 

Ergänzung in GP-Pflicht 
zum Müsli und Erläute-
rungsbericht 
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der Planungswerte ist in geeigneter Form grundei-
gentümerverbindlich festzuhalten. 

5.  Bauord-
nung 

1.1 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Die ES-Zuordnung in den Erholungszonen ist ge-
mäss den Erwägungen zu prüfen. Die BZO sowie 
die Legende des Zonenplans sind entsprechend an-
zupassen bzw. zu ergänzen. 

 

Aus Sicht der Fachstelle Lärmschutz sind 
die für die verschiedenen Erholungszonen 
festgelegten Empfindlichkeitsstufen auf 
Basis der Publikation Lärminfo 1 - Ge-
meindeweise Zuordnung der Empfindlich-
keitsstufen (vgl. www.laerm.zh.ch/merk-
blaetter) zu überprüfen. Dabei ist zu klä-
ren, ob eine flächendeckende (spezielles 
Lärmschutzbedürfnis) oder gebäudespezi-
fische ES-Zuordnung (ES gilt nur für Ge-
bäude mit lärmempfindlichen Räumen) 
festgelegt werden soll. Falls keiner der 
beiden Fälle zutrifft, kann auf eine ES-Zu-
ordnung auch verzichtet werden. Bei-
spielsweise sind in einem Familiengarten-
areal in der Regel keine Gebäude mit 
lärmempfindlichen Räumen vorhanden. 
Es ist somit die Frage zu stellen, ob für 
die Erholungszone Eb ein Lärmschutzbe-
dürfnis ausgewiesen werden soll und ob 
es sich dabei effektiv um ein erhöhtes 
Schutzbedürfnis handelt. Dies ist unter 
anderem von Bedeutung, da: 

- bei einer Einzonung der Erho-
lungszone im Gebiet Müsli, die 
gemäss Art. 29 LSV massgeben-
den Planungswerte der ES II auf-
grund des Bahnlärms erst ab ei-
ner Distanz von rund 15 m zur 
Bahnachse eingehalten sind;  

- die neue Industriezone Riet mit 
ES IV unmittelbar an eine beste-
hende Erholungszone Eb (Famili-
engärten) grenzt und die allfällige 
Definition des speziellen Lärm-
schutzbedürfnisses bzw. der ge-
bäudespezifischen ES-Zuord-
nung sowohl in der BZO als auch 
in der Legende des Zonenplans 
jeweils zu ergänzen ist. 

Annahme 

Auf die ES-Zuordnung 
in den Erholungszonen 
Eb und Ed wird verzich-
tet. In den übrigen Erho-
lungszonen Ea und Ec 
ist es nicht ausgeschlos-
sen, dass lärmempfindli-
che Räume vorhanden 
sind.  
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6.  Bauord-
nung 

1.1 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Für die Einzonung der Industriezone Riet mit ES IV 
sind Lärmabklärungen notwendig. 

Der neuen Industriezone im Gebiet Riet 
wird vorliegend die ES IV zugewiesen, 
das heisst, es sind stark störende Be-
triebe zulässig. Das Gebiet weist eine Dis-
tanz von etwas mehr als 100 m zum 
nächsten Wohngebiet (Büechli) mit ES II 
auf. Aus Sicht der Fachstelle Lärmschutz 
ist abzuklären, ob eine Ansiedlung mehre-
rer stark störender Betriebe unter Einhal-
tung der IGW ES II in den umliegenden 
Wohngebieten möglich ist, oder ob allen-
falls der zulässige Störgrad der betriebli-
chen Nutzungen durch die Festlegung der 
ES III im geplanten Industriegebiet zu re-
duzieren ist. 

Annahme 

Ergänzung der Abklä-
rungen in Erläuterungs-
bericht 

7.  Bauord-
nung 

1.2.0 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Genehmigungsvorbehalt: 

Für die Einzonung Müsli ist entweder das qualifi-
zierte öffentliche Interesse nachzuweisen oder auf 
die Gestaltungsplanpflicht zu verzichten. 

Für verschiedene Bereiche wurde die Ge-
staltungsplanpflicht neu benannt und an-
gepasst oder neu festgelegt. Gemäss § 
48 Abs. 3 PBG erfordert die Festlegung 
einer Gestaltungsplanpflicht ein wesentli-
ches öffentliches Interesse. Damit ist ein 
qualifiziertes öffentliches Interesse ge-
meint, wie beispielsweise Orts- und Land-
schaftsschutz, Aussichtsschutz, Immissi-
onsschutz und differenzierte bauliche Ver-
dichtung. 

Für die mit der Einzonung Müsli festge-
legte neue Gestaltungsplanpflicht werden 
die aufgrund der Rechtsprechung verlang-
ten erhöhten Anforderungen nicht ausrei-
chend nachgewiesen (VB.2005.00046, 
Gemeinde Küsnacht). 

Annahme 

Anpassung des Regle-
ments, Ausführen des 
öffentlichen Interesses 
im Planungsbericht 

8.  Bauord-
nung 

1.2.5 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Der private Gestaltungsplan «Hagen Süd-West» 
wurde mit Verfügung der Baudirektion Nr. 0698/19 
vom 30. Juli 2019 genehmigt. Es wird deshalb emp-
fohlen, die Gestaltungsplanpflicht für den Bereich 
Hagen Süd-West aufzuheben und als bestehender 
Gestaltungsplan zu bezeichnen. 

 Annahme 

9.  Bauord-
nung 

1.2.4 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Bezüglich der geplanten Verbindungsstrasse zwi-
schen der Rebbuckstrasse und der Wattstrasse im 
Gebiet Alt-Effretikon ist in den nachfolgenden Ver-
fahren der Uferstreifen bzw. Gewässerraum des 

 Annahme 
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Grändelbachs, öffentliches Gewässer Nr. 9.0, zu be-
rücksichtigen. Dies ist im erläuternden Bericht nach 
Art. 47 RPV entsprechend zu ergänzen. 

10.  Bauord-
nung 

3.1 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Die Einteilung der Kernzonen ist grundsätzlich 
zu überarbeiten.  

Zu prüfen ist die Gliederung in einen allgemeinen 
Teil, eine Kernzone I, welche auch die Kernzone II 
enthält, und eine neue Kernzone II, welche die über-
kommunalen Ortsbilder Kyburg und Oberillnau um-
fasst, sowie in eine Weilerkernzone. 

Die Gliederung der Kernzonen in K I, KII 
und K III ist - ausgenommen der Kernzone 
IV (Weilerkernzone) - nicht verständlich 
und nur schwer lesbar. Die Unterteilung 
der Kernzonen I und II wird mit dem Alter 
der Bebauung und den noch nicht oder 
neu bebauten Teilen der Kernzonen be-
gründet. Aus kantonaler Sicht müsste die 
Kernzone vielmehr in ihrer Gesamtheit ab-
lesbar sein. Die Identität des Ortes wird 
auch mit Neubauten und baulichen Verän-
derungen sowie einer sorgfältigen Erneu-
erung und qualitativen Siedlungsentwick-
lung massgeblich geprägt. Eine Segmen-
tierung in ältere und neuere Kernzonen-
teile trägt diesem Anliegen zu wenig 
Rechnung. Unklar ist auch, wieso die 
Kernzone III lediglich Kyburg umfasst und 
der Ortsteil Illnau, auch ein Ortsbild von 
überkommunaler Bedeutung, der Kern-
zone I zugeteilt wird. Zudem wird in den 
Bestimmungen der Kernzone II, mit Aus-
nahme von Neubauten, welche die Kern-
zone I nicht vorsieht, sehr wenig geregelt. 

Keine Annahme 

Eine grundsätzliche An-
passung der Kernzonen-
systematik ist aus Sicht 
der Stadt nicht zweck-
mässig. Die Unterschei-
dung KI und KII wurde 
erst 2011 vorgenom-
men. Die KII umfasst 
auch Bereiche, die nicht 
zum ursprünglichen 
Ortskern gehören. Eine 
Zusammenfassung von 
KI und KII würde einer 
«Entwertung» der KI 
gleichkommen. Die KIII 
umfasst lediglich 
Kyburg, das aufgrund 
der Bestimmungen u.a. 
zur Archäologie eine ge-
sondert behandelt wird. 
Das ARE kann gemäss 
Gespräch vom 3.12.19 
diese Überlegungen 
nachvollziehen. Eine 
grundsätzliche Anpas-
sung der Systematik 
wird aufgrund der Erläu-
terungen ebenfalls als 
nicht zweckmässig be-
trachtet. 

11.  Bauord-
nung 

3.1 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis:  

Aus kantonaler Sicht wäre es sinnvoll, für alle Kern-
zonen die Differenzierung [in ortsbaulich bedeu-
tende und übrige Gebäude] vorzunehmen (vgl. Be-
merkungen zu den Kernzonenplänen). 

Die Strukturierung der Kernzonenvor-
schriften mit gemeinsamen Bestimmun-
gen im Sinne von allgemeingültigen 
Grundsätzen ist generell nachvollziehbar. 
Unklar ist jedoch, wieso die ortsbaulich 
bedeutenden Gebäude gemäss Art. 3.1.5 
unter den gemeinsamen Bestimmungen 
geregelt wird, obwohl diese nur in den 

Annahme 

Unterteilung in ortsbau-
lich bedeutende Ge-
bäude und übrige Ge-
bäude in allen Kernzo-
nen 
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überkommunalen Ortsbildern Kyburg und 
Oberillnau vorkommen. 

12.  Bauord-
nung 

3.1.1 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis:  

Der Zweck der Kernzonen ist hinsichtlich der 
Schutzinteressen von überkommunalen und kommu-
nalen Schutzobjekten entsprechend zu ergänzen. 

Gemeinsamen Bestimmungen für die Kernzonen er-
gänzen: «Bauvorhaben haben die überkommunalen 
und kommunalen Ortsbild- und Denkmalschutzin-
ventare zu berücksichtigen. Die zuständigen Fach-
stellen sind frühzeitig einzubeziehen. Sofern beste-
hende und künftige Anordnungen der Denkmal-
pflege (Verträge, Verfügungen oder Bewilligungen) 
ein höheres Schutzniveau bieten als die Kernzonen-
vorschriften, gehen sie den Kernzonenvorschriften 
vor». 

Die Gemeinsamen Bestimmungen hin-
sichtlich Zweck der Kernzonen sind dahin-
gehend zu ergänzen, als die Kernzonen-
vorschriften die Belange des Ortsbild-
schutzes regeln. Sofern bestehende und 
künftige Anordnungen in Verträgen, Verfü-
gungen oder Bewilligungen, die die Denk-
malpflege und damit vor allem den Sub-
stanzschutz betreffen, ein höheres 
Schutz-niveau bieten als die Kernzonen-
vorschriften, gehen sie den Kernzonen-
vorschriften vor. Bauvorhaben haben die 
überkommunalen und kommunalen Orts-
bild- und Denkmalschutz-inventare zu be-
rücksichtigen. Die zuständigen Fachstel-
len sind frühzeitig einzubeziehen. 

Keine Annahme 

Nicht Gegenstand BZO. 
Inventare sind behör-
denverbindlich. Ver-
träge, Verfügungen ge-
hen der BZO vor. 

13.  Bauord-
nung 

3.1.3 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis:  

Das gestalterische Merkmal «ortsbildgerecht» ist im 
Sinn der Einordnung in den ortsbaulichen Kontext zu 
präzisieren. 

Es ist nicht klar, was mit dem gestalteri-
schen Merkmal «ortsbildgerecht» gemeint 
ist. Aus Sicht des Ortsbildschutzes hat 
sich jedes Bauvorhaben unter Wahrung 
der Identität und Typologie des Ortsbildes 
in den ortsbaulichen Kontext einzuordnen. 

Tlw. Annahme 

Präzisierung: «Jedes 
Bauvorhaben hat sich 
bezüglich Stellung, Ku-
batur und Erscheinung 
sowie Umgebungsge-
staltung in den ortsbauli-
chen Kontext einzuord-
nen.»  

Der Zusatz «unter Wah-
rung der Identität und 
Typologie beinhaltet 
keine Präzisierung der 
Anforderungen.» 

14.  Bauord-
nung 

3.1.4 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis:  

Ziffer 3.1.4 Bestehende Gebäude ist zu streichen. 

Diese Bestimmung wurde von der beste-
henden BZO übernommen. Da gemäss 
den Bemerkungen zur Plandarstellung der 
Kernzonenpläne zwischen «ortsbaulich 
bedeutende Gebäude» und «übrige Ge-
bäude» zu differenzieren ist, kann diese 
Vorschrift gestrichen werden. 

Tlw. Annahme 

Die Vorschrift wird ent-
sprechend der Differen-
zierung in ortsbaulich 
bedeutende Gebäude 
und übrige Gebäude 
präzisiert. 

15.  Bauord-
nung 

3.1.6 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: Es ist nicht ganz klar, was mit einer 
«zeitgemässen» Fassadengestaltung, 

Annahme 
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Das gestalterische Merkmal der «zeitgemässen» 
Fassadengestaltung ist im Sinn der Wahrung der 
Identität und der Typologie des Ortsbildes zu präzi-
sieren. 

 

wenn sie sich besonders gut ins Ortsbild 
einfügt, gemeint ist. 

«…wenn sie sich beson-
ders gut in den ortsbau-
lichen Kontext einfügt». 
Was unter zeitgemässer 
Fassadengestaltung ge-
meint ist, wird im Erläu-
terungsbericht präzi-
siert.   

16.  Bauord-
nung 

3.1.7 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Die Fassadenbereiche sind zu klären und zu prä-
zieren. Es ist zu prüfen, ob auch darauf verzichtet 
werden kann. 

Wie unter den Bemerkungen zur Plandar-
stellung der Kernzonenpläne erwähnt, ist 
nicht klar, wie die Fassadenbereiche zu 
verstehen sind und nach welchen Krite-
rien sie bezeichnet wurden. Es ist sicher-
lich nicht möglich, ein Gebäude auf die 
Strasse zu stellen. 

Annahme 

Formulierung anpassen: 
Es muss die heutige 
Fassadenflucht über-
nehmen. Der Fassaden-
bereich bezeichnet die 
Länge des Fassadenab-
schnitts nicht die Lage 
der heutigen Fassade. 

17.  Bauord-
nung 

3.1.7 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Ziffer 3.1.7 anpassen, so dass Abweichungen vom 
Gebäudeprofil (Lage, Stellung etc.) möglich sind 

Um die Vereinbarkeit mit dem übergeord-
neten Recht zu gewährleisten, ist insbe-
sondere bezüglich der Fassadenbereiche 
zu ergänzen, dass bei Um- und Ersatz-
bauten Abweichungen vom Gebäudeprofil 
(Lage, Stellung etc.) möglich sind, wenn 
der Raumbedarf des Gewässers (Gewäs-
serraum) dies erfordert für den Hochwas-
serschutz, die Zugänglichkeit für den Un-
terhalt, die natürlichen Gewässerfunktio-
nen oder die Gewässernutzung. 

Keine Annahme 

Die Stadt Illnau-Effre-
tikon scheidet aktuell die 
Gewässerräume im 
Siedlungsgebiet aus. Im 
Gewässerraum gilt 
grundsätzlich ein Bau-
verbot für Neubauten. In 
dicht überbauten Gebie-
ten (zu denen Kernzo-
nen im Normalfall zäh-
len) sind in Ausnahme-
fällen auch Neubauten 
möglich. Bestehende 
Bauten und Anlagen, 
die rechtmässig erstellt 
wurden und bestim-
mungsgemäss nutzbar 
sind, sind in ihrem Be-
stand grundsätzlich ge-
schützt. Gewisse Um-
bauten, innere Erweite-
rungen und Umnutzun-
gen bleiben aufgrund 
der erweiterten Besitz-
standsgarantie möglich. 
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Ob ein Ersatzneubau im 
Gewässerraum realisiert 
werden kann, muss im 
Einzelfall abgewogen 
werden. Dabei sind un-
ter anderem die Interes-
sen des Ortsbilds und 
des Gewässers gegen-
einander abzuwägen. 
Diese Abwägung soll 
nicht in der BZO vorweg 
genommen werden.  

18.  Bauord-
nung 

3.1.8 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Zur Reduktion des Strassenabstandes in Kernzonen 
ist eine entsprechende Bestimmung aufzunehmen. 

Zur Reduktion des Strassenabstandes 
fehlen Bestimmungen. Wenn nichts gere-
gelt ist, gilt der Strassenabstand von 6 m 
entlang von Strassen und 3.5 m entlang 
von Wegen. In Kernzonen ist es jedoch 
sinnvoll, den Strassenabstand reduzieren 
zu können.  

Keine Annahme 

Die Reduktion des 
Strassenabstands ist in 
Ziffer 3.1.7 und 3.1.8 
enthalten. Für Neubau-
ten gilt in KII 3.3.2 

19.  Bauord-
nung 

3.1.8 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Es wird empfohlen, die Regelung für Ersatzbauten 
unter Vorbehalt der Verkehrssicherheit und der 
genügenden Einordnung zu formulieren.  

Um- und Ersatzbauten können unter Be-
rücksichtigung der bisherigen Lage und 
Stellung sowie unter Beibehaltung der 
äusseren Abmessungen ungeachtet von 
kantonalen und kommunalen Messvor-
schriften realisiert werden.  

Keine Annahme 

In Ziffer 3.1.4 werden 
diese Aspekte explizit 
benannt. 

20.  Bauord-
nung 

3.1.9 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Das gestalterische Merkmal der «ortsbildgerechten 
Umgebungsgestaltung» ist im Sinne der Erhaltung 
der ortstypischen Elemente zu präzisieren. 

Diese aus der bestehenden BZO über-
nommene Bestimmung ist zu aktualisie-
ren, da nicht klar ist, was eine ortsbildge-
rechte Umgebungsgestaltung ist und wie 
sie möglichst weitgehend umzusetzen ist. 
Aus Sicht des Ortsbildschutzes ist die 
Umgebungsgestaltung mit ihren ortstypi-
schen Elementen zu erhalten und bei Sa-
nierungen oder Neubauten zu über-neh-
men.  

Annahme 

Präzisierung: «Die Um-
gebungsgestaltung 
muss sich hinsichtlich 
Materialisierung, Be-
pflanzung, Topografie 
gut in den ortsbaulichen 
Kontext einordnen. Orts-
typische Elemente sind 
zu erhalten oder soweit 
verhältnismässig wie-
derherzustellen. Anpas-
sungen an bestehenden 
ortstypischen Elemen-
ten sind möglich, sofern 
sie der gestalterischen 
Ver-besserung dienen 
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oder im Interesse der 
Ver-kehrssicherheit 
sind.» 

21.  Bauord-
nung 

3.1.9 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Die Bestimmung ist in dem Sinne zu präzisieren, 
dass die Topografie weiterhin ablesbar bleiben 
muss und sich Gebäude in das Terrain eingliedern 
müssen. 

Es ist unklar, wie sich am massgebenden 
Terrain «möglichst wenig Veränderun-
gen» bemessen und wie sich die Ge-
bäude ins Terrain einpassen. 

Tlw. Annahme 

«Am massgebenden 
Terrain sind möglichst 
wenig Veränderungen 
vorzunehmen, so dass 
die Topografie nach wie 
vor ablesbar bleibt. Die 
Gebäude müssen sich 
gut ortsbildgerecht ins 
Terrain eingliedern.» 

22.  Bauord-
nung 

3.1.9 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Statt von Einzäunungen empfehlen wir, den Begriff 
Einfriedungen zu verwenden, die neben Zäunen 
auch Hecken umfassen können.  

 Annahme 

23.  Bauord-
nung  

3.2.1 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Die Zweckbestimmung ist hinsichtlich der Neuglie-
derung der Kernzonen anzupassen sowie betreffend 
Erhaltung bzw. Weiterentwicklung zu unterscheiden. 

Im Hinblick auf die erforderliche Neuglie-
derung der Kernzonen ist statt von einer 
«weitgehenden Erhaltung» von einer Er-
haltung und Weiterentwicklung der beste-
henden Bebauung auszugehen. 

Tlw. Annahme 

«Die Kernzone I umfasst 
die ältesten Teile der 
bestehenden Bebauung 
in Illnau, Effretikon, Otti-
kon und Bisikon, die er-
halten und weiterentwi-
ckelt werden sollen.» 

24.  Bauord-
nung 

3.2.2 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Die Bestimmung zur Dachgestaltung ist zu präzisie-
ren. Dieser Artikel ist in Abhängigkeit von der Neu-
gliederung der Kernzonen anzupassen. Wie definiert 
sich eine zeitgemässe Dachgestaltung in diesem 
Kontext? Bezieht sich das auf das Weglassen der 
Dachvorsprünge? 

Ergänzung ARE vom 20.12.19:  Eine zeit-
gemässe Dachgestaltung darf die grund-
sätzlichen Anliegen des Ortsbildschutzes 
nicht in Frage stellen. Insbesondere sind 
die im Ortsbildinventar festgelegten prä-
genden Firstrichtungen zwingend einzu-
halten. Die ortsbaulichen Einordnung ei-
ner zeitgemässen Dachgestaltung muss 
sich demzufolge an bestimmten qualitati-
ven Kriterien beurteilen lassen. Die Be-
stimmung sind diesbezüglich zu präzisie-
ren. 

Tlw. Annahme 

Präzisierung der Vor-

schrift: «Die Dachge-

staltung von Hauptge-
bäuden hat sich hin-
sichtlich der Dachnei-
gung, Firstrichtung, Aus-
bildung der Dachvor-
sprünge sowie Materiali-
sierung gut in den orts-
baulichen Kontext ein-
zuordnen. Haupt-ge-
bäude haben in der Re-
gel Satteldächer aufzu-
weisen. Andere Dach-
formen sowie eine zeit-



 

   10 / 38 

gemässe Dachgestal-
tung sind zulässig, wenn 
sie sich besonders gut 
in den ortsbaulichen 
Kontext einordnen.» 

Erläuterungen werden 
im Bericht ergänzt.  

Die Firstrichtungen blei-
ben vorbehalten 

25.  Bauord-
nung 

3.2.2 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Genehmigungsvorbehalt: 

Als Bedachungsmaterialien sollen neu ortsbildge-
rechte Betonziegel verwendet werden können. Aus 
Sicht Ortsbildschutz sind ortstypische Materialien zu 
verwenden. Dazu gehören Betonziegel nicht. Wie 
sich ein Betonziegel in die Dachlandschaft einord-
net, ist fraglich, zumal er anders verwittert als ein 
Tonziegel. 

Betonziegel sind in den Kernzonen nicht zulässig; 
die Bestimmung ist entsprechend anzupassen. 

 Annahme 

26.  Bauord-
nung 

3.3.1 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Die Zweckbestimmungen sind im Hinblick auf die er-
forderliche Neugliederung der Kernzonen entspre-
chend anzupassen. 

 Keine Annahme 

Siehe Nr. 10 

27.  Bauord-
nung 

3.3.3 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Hauptgebäude müssen in der Regel Satteldächer 
aufweisen. Betreffend Dachgestaltung empfehlen 
wir, statt den Begriff «zeitgemässen Gestaltung» zu 
verwenden, von «anderen Dachformen» auszuge-
hen.  

Ergänzung ARE vom 20.12.19:  Eine zeit-
gemässe Dachgestaltung darf die grund-
sätzlichen Anliegen des Ortsbildschutzes 
nicht in Frage stellen. Insbesondere sind 
die im Ortsbildinventar festgelegten prä-
genden Firstrichtungen zwingend einzu-
halten. Die ortsbaulichen Einordnung ei-
ner zeitgemässen Dachgestaltung muss 
sich demzufolge an bestimmten qualitati-
ven Kriterien beurteilen lassen. Die Be-
stimmung sind diesbezüglich zu präzisie-
ren. 

Tlw. Annahme 

Präzisierung neu unter 
allgemeinen Kernzonen-
bestimmungen: «Die 
Dachgestaltung von 
Hauptgebäuden hat sich 
hinsichtlich der Dachnei-
gung, Firstrichtung so-
wie Ausbildung der 
Dachvorsprünge gut in 
den ortsbaulichen Kon-
text einzuordnen. 
Haupt-gebäude haben 
in der Regel Satteldä-
cher aufzuweisen. An-
dere Dachformen sowie 
eine zeit-gemässe 
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Dachgestaltung sind zu-
lässig, wenn sie sich be-
sonders gut in den orts-
baulichen Kontext ein-
ordnen. 

 

28.  Bauord-
nung 

3.3.3 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Genehmigungsvorbehalt: 

Solaranlagen richten sich nach Art. 18a Abs. 1 RPG 
und Art. 32a Abs. 1 RPV. Sofern sie die Vorausset-
zungen von § 238 Abs. 4 PBG erfüllen, sind auch 
Aufdachanlagen zulässig. Lediglich in Bereichen mit 
ISOS A können weitere Auflagen verlangt werden. 

Die Bestimmungen zu den Sonnenenergie-Anlagen 
in den Ziffern 3.3.3 und 9.9.1 sind ersatzlos zu strei-
chen. 

Ergänzung ARE vom 20.12.19:  Solaran-
lagen auf Dächern in Kernzonen haben 
die Anforderungen gemäss Art. 18a Abs. 
1 RPG und Art. 32a Abs. 1 lit. a-d RPV zu 
erfüllen. Bezüglich den Anforderungen an 
Einordnung von Solaranlagen ins Ortsbild 
sind die RPG- und RPV-Bestimmungen 
massgebend. Weitergehende Bestimmun-
gen, wie die generelle Zulässigkeit von 
Aufdachanlagen gemäss Ziffer 3.3.3 und 
9.9.1, sind deshalb nicht genehmigungsfä-
hig. Ein allfälliger Spielraum besteht im 
Baubewilligungsverfahren, wo im konkre-
ten Einzelfall davon abgewichen werden 
kann. 

Annahme 

29.  Bauord-
nung 

3.4.3 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Gemäss Ziffer 3.4.3 sind einzelne Giebellukarnen o-
der Schleppgauben bescheidenen Ausmasses ge-
stattet sowie in Form, Grösse, Material und Farbe 
der Baute und dem Dach anzupassen.  

Aus Sicht Ortsbildschutz ist es wichtig, dass die Pro-
portionen auf das Dach, die Baute und das Ortsbild 
abgestimmt sind. 

Die Dachaufbauten sind bezüglich ihrer Form, Pro-
portionen, Material und Farbe der Bauten, dem Dach 
anzupassen und auf das Ortsbild mit seiner Dach-
landschaft abzustimmen. 

 Annahme 

«Sie sind in Form, Pro-
portionen, Material und 
Farbe der Baute, dem 
Dach und der Dachland-
schaft des Ortsbilds an-
zupassen.» 

30.  Bauord-
nung 

3.4.3 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Genehmigungsvorbehalt: 

Aus Sicht Ortsbildschutz sind auch in der Kernzone 
von Kyburg ortstypische Materialien zu verwenden. 
Betonziegel sind deshalb nicht zulässig. Die Bestim-
mung ist entsprechend anzupassen. Auf Betonziegel 
als Bedachungsmaterial ist zu verzichten. 

 Annahme 
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31.  Bauord-
nung 

3.4.3 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Für Klein- und Anbauten sollen andere Bedachungs-
materialien zulässig sein. Aus Sicht Ortsbildschutz 
sind hochwertige Materialien zu verwenden. Nicht 
möglich sind Wellplatten und Bitumenbahnen. Mög-
lich wären z.B. Blechdächer und extensiv begrünte 
Dächer. 

Die Bestimmung zu Bedachungsmaterialien von 
Klein- und Anbauten ist entsprechend zu präzisie-
ren. 

 Tlw. Annahme 

Auch andere Beda-
chungsmaterialien müs-
sen die Anforderung ei-
ner guten Einordnung 
erfüllen, siehe neue Vor-
schrift 3.1.6 

32.  Bauord-
nung 

3.4.3 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Die wichtigen Freiräume, welche mit der Aktualisie-
rung des Inventars der schutzwürdigen Ortsbilder 
von überkommunaler Bedeutung 2018 neu festge-
setzt wurden, werden sinngemäss in den Kernzo-
nenplan übernommen. In Ziffer 3.4.4 wird bestimmt, 
dass Gärten und Grünflächen sowie Zufahrten und 
Erschliessungsflächen zulässig sind. Ausserdem 
können Klein- und Anbauten erstellt werden. Nicht 
möglich ist das Anordnen von Fahrzeugabstellplät-
zen. Aus Sicht Ortsbildschutz wird diesen Inhalten 
zugestimmt 

 Kenntnisnahme 

33.  Bauord-
nung 

3.4.3 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Im Weiteren sollen die Freiräume als Gärten in her-
kömmlicher Art gestaltet und bepflanzt werden. Dies 
ist eine sehr pauschale Aussage, welche nicht auf 
alle Freiräume in Kyburg gleichermassen zutrifft. Die 
Freiräume gestalten den extensiven Charakter der 
Schanze und den Siedlungsrand mit Obstbäumen. 
Sie sollen deshalb nicht als Gärten bepflanzt wer-
den. 

Die Bestimmung betreffend Gestaltung der Frei-
räume ist entweder im Sinne der Erhaltung des ex-
tensiven Charakters der Schanze zu präzisieren o-
der zu streichen. 

 Tlw. Annahme 

Präzisierung:  «…wich-

tigen Freiräume sind zu 
erhalten und entspre-
chend ihrem Charakter 
zu gestalten.» Aus der 
nachfolgenden Bestim-
mung wird klar, dass es 
sich um extensive Gär-
ten handeln muss: 
«Gärten sind in her-
kömmlicher Art und 
Weise zu gestalten, an-
zulegen sowie zu be-
pflanzen.» 

Ein gänzlicher Aus-
schluss von Gärten bei 
der Schanze wird als 
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nicht zweckmässig er-
achtet. Es gibt dort 
heute schon Gärten.  

34.  Bauord-
nung 

3.4.5 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis:  

Für Kyburg werden neu Baubereiche für Unternive-
augaragen festgelegt. Die Bestimmung, wonach die 
Höhenbeschränkung im Kernzonenplan eingetragen 
ist, ist nicht ersichtlich. Zudem ist auch unklar, was 
damit gemeint ist. 

Die Höhenbeschränkung ist im Kernzonenplan ein-
zutragen und entsprechend zu er-läutern. 

 Tlw. Annahme 

Die Höhenbeschrän-
kung ist auf der Rück-
seite eingetragen.  

Anpassung der Formu-
lierung: 

«Unterniveaubauten 
dürfen das massge-
bende Terrain höchs-
tens bis zu der im Kern-
zonenplan angegebe-
nen grössten Höhe 
überragen.»  

35.  Bauord-
nung 

3.4.7 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Die Bestimmung, wonach die Kernzonenvorschriften 
für öffentliche Bauten nur zur Anwendung kommen, 
wenn sich diese mit dem Zweck der öffentlichen 
Baute vereinbaren lässt, ist unverständlich und nicht 
nachvollziehbar. 

Die Bestimmung für öffentliche Bauten ist zu strei-
chen. 

 Tlw. Annahme 

Die Bestimmung wird 
präzisiert. Es geht um 
das Schulgebäude 

36.  Bauord-
nung 

3.5 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Die für die Weilerkernzonen Agasul, Bietenholz, 
First, Horben und Mesikon ausgearbeiteten Bestim-
mungen haben den Anforderungen von RPG/RPV 
und des kantonalen Richtplans (Pt. 2.2.2) zu genü-
gen. Die im Einzelfall zweckmässige Ordnung ist mit 
einem detaillierten Kernzonenplan zu bestimmen 
(vgl. Merkblatt Weilerkernzonen, Juni 2016, ARE). 

Aus kantonaler Sicht erfüllen die Weilerkernzone die 
bezüglich der Eignung von Bund und Kanton vorge-
gebenen Anforderungen. Die Mindestanzahl an be-
wohnten Gebäuden wird erreicht. Der innere Sied-
lungszusammenhang und ein geschlossenes Sied-
lungsbild sind gegeben. Die geschichtliche Bedeu-
tung der Weiler als Beleg für eine Stützpunktfunktion 
oder historischen Siedlungsansatz ist erkennbar. Die 

 Kenntnisnahme 
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Weiler sind als eigenständige Kleinsiedlungen erhal-
tens- und schützenswert. 

37.  Bauord-
nung 

3.5 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Die Weilerkernzone hat die Erhaltung des Weilers 
zum Ziel. Neubauten sind nicht zulässig. Mit dem 
Zweck, den «Weiler und deren Ortsbild» zu erhalten, 
werden die spezifischen Qualitäten eines Weilers zu 
allgemein formuliert. Ziel sollte sein, den Charakter 
und die Bebauungsstruktur des Weilers zu bewah-
ren. 

Der Zweck ist hinsichtlich Charakter und Bebau-
ungsstruktur zu konkretisieren. 

 Annahme 

Die Kernzonenbestim-
mungen bezwecken den 
Erhalt der Weiler, ihres 
Charakters und ihrer 
Bebauungsstruktur. 

38.  Bauord-
nung 

3.5.2 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Die Nutzweise wird in den gemeinsamen Bestim-
mungen (Ziffer 3.1.2) geregelt. In den Weilerkernzo-
nen wird zusätzlich zwischen «Gebäude mit Umnut-
zungsbeschränkung» (nicht mehr landwirtschaftlich 
oder gewerblich genutzte Gebäude), welche nicht zu 
Wohnzwecken genutzt werden dürfen, und «orts-
baulich bedeutende Gebäude» (bewohnte Gebäude) 
in denen Wohnen grundsätzlich zulässig ist, unter-
schieden. 

Gemäss ständiger Praxis dürfen bei Umnutzungen 
maximal 80 % des Volumens als anrechenbare Brut-
togeschossfläche ausgebildet werden. Eine «neu-
bauähnliche Umgestaltung» würde grundsätzlich 
dem Ziel der Erhaltung der Weiler widersprechen. 
Unklar ist, was für die übrigen Gebäude gilt und was 
unter dem Begriff «Kleinbauten» zu verstehen ist. 

Ergänzung ARE vom 20.12.19 

Mit der kantonalen Auflage, dass bei Um-
nutzungen nur maximal 80% des Bauvolu-
mens genutzt werden darf, soll dem Ziel 
der Erhaltung der Weiler im Sinne eines 
"Volumen- und Substanzschutzes" Rech-
nung getragen werden. Da Kleinbauten 
und Garagen im Aussenraum nicht zuläs-
sig sind, soll mit dieser Massnahme ins-
besondere ermöglicht werden, dass alle 
Nebenräume im bestehenden Gebäude-
volumen integriert werden können.    

Keine Annahme 

In den regulären Kern-
zonen galt bisher eine 
Umnutzungsbeschrän-
kung bis 80 % des Volu-
mens. Diese Vorgabe 
wurde bewusst aus der 
BZO gestrichen. Die 
Gründe dafür werden im 
Erläuterungsbericht be-
schrieben.  

Betreffend die Integra-
tion von Nebenräumen 
ins bestehende Ge-
bäude gilt die Vorschrift, 

dass bei Umnutzungen 

Fahrzeugabstellplätze 
soweit möglich in beste-
henden Gebäuden an-
zuordnen sind. 

39.  Bauord-
nung 

3.5.2 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

In Weilern sind grundsätzlich keine «Kleinbauten» 
im Sinne von besonderen Gebäuden zulässig. Aus-
serhalb des bestehenden Gebäudevolumens sind 
keine «Anbauten» im Sinne von Erweiterungen be-
stehender Gebäude zulässig. Für bestehende Klein-
bauten, die vor dem 1. Juli 1972 rechtmässig bewil-
ligt worden sind, können wiederaufgebaut werden. 
Für alle übrigen rechtmässig erstellten Gebäude gilt 

 Keine Annahme 

Bei einer geeigneten 
Ausgestaltung und einer 
guten Einordnung sollen 
weiterhin einzelne Klein-
bauten und Anbauten 
(z.B. für die Hobbytier-
haltung) möglich sein. 
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die Bestandesgarantie. Die Baumöglichkeiten sind 
entsprechend zu überarbeiten. 

40.  Bauord-
nung 

3.5.4 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Genehmigungsvorbehalt: 

Wie in allen anderen Kernzonen sind auch in Weiler-
kernzonen ortstypische Materialien zu verwenden. 
Betonziegel sind deshalb auszuschliessen. 

Auf Betonziegel als Bedachungsmöglichkeit ist zu 
verzichten. 

 Annahme 

41.  Bauord-
nung 

3.5.6 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Bei Umnutzungen sind alle Nebenräume, insbeson-
dere auch Fahrzeugabstellplätze, in die bestehen-
den Gebäude zu integrieren und nicht «soweit mög-
lich». Aufgrund der ortsbaulichen Auswirkungen ist 
auf Tiefgaragen zu verzichten. Als Ausnahmefall gilt, 
wenn die Erschliessung des Untergeschosses inner-
halb dem bestehenden Bauvolumen (z.B. Autolift) 
gelöst werden kann. 

Die Bestimmung für Fahrzeugabstellplätze ist ent-
sprechend anzupassen. 

 Tlw. Annahme 

Tiefgaragen nur, wenn 
Anlage für Höhenüber-
windung innerhalb des 
bestehenden Gebäude-
volumens angeordnet 
wird.  

An bestimmten Orten 
sind keine Nebenge-
bäude für die Anord-
nung der Parkierung 
vorhanden. An anderen 
Orten verhindern mög-
licherweise Ortsbild-
schutz- oder Denkmal-
schutzinteressen einen 
Einbau in Gebäude. In 
diesen Einzelfällen sind 
auch oberirdische Park-
plätze zuzulassen.   

42.  Bauord-
nung 

6.3.1 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Genehmigungsvorbehalt: 

Die zulässigen Nutzweisen in der Industriezone I 5.0 
und I 8.0 sind auf die übergeordneten Vorgaben der 
kantonalen und regionalen Richtplanung abzustim-
men. Die generelle Zulassung von Handels- und 
Dienstleistungsbetrieben ist nicht zulässig. 

Die Bestimmungen für die Industriezonen 
lassen generell neben Gewerbe- und In-
dustriebetriebe auch Handels- und Dienst-
leistungsbetriebe zu (Ziffer 6.3.1). Dies wi-
derspricht den übergeordneten Vorgaben 
der kantonalen und regionalen Richtpla-
nung. Sie sind auf die im regionalen 
Richtplan festgelegten Entwicklungsziele 
und Hauptfunktionen abzustimmen.  

Für das Gebiet Riet gilt ausschliesslich 
Produktion, weder Dienstleistung noch 
Detailhandel; für die Gebiete Langhag 
(I8.0), Vogelsang (I8.0), Geen (I5.0), 

Keine Annahme 

Die Aussage im Vorprü-
fungsbericht, wonach 
Handels- und DL-Be-
triebe generell zugelas-
sen sind, ist nicht zutref-
fend. Die Bestimmungen 
entsprechen den regio-
nalen Vorgaben. Die 
Bestimmung wird präzi-
siert: 

I8 Riet: keine Dienstleis-
tungen, kein Handel, 
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Kemptthalerstrasse (I5.0), Längg (I5.0) 
und Mülau (I5.0) primär: Produktion und 
Gewerbe und sekundär: Dienstleistung, 
kein Detailhandel. 

auch keine Läden für 
Güter des täglichen Be-
darfs 

I8 Langhag und Vogel-
sang sowie I5: Detail-
handel begrenzt auf 
max. 300 m2, DL und 
Handel aber zugelassen 
(die Vorgabe «primär» 
Produktion kann pla-
nungsrechtlich nicht 
sinnvoll umgesetzt wer-
den). In den Gebieten 
sind heute DL-Betriebe 
angesiedelt.  

43.  Bauord-
nung 

9.8.3 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Es ist sinnvoll, für die Erhaltung der Vielfalt der wild-
lebenden einheimischen Pflanzen und Tiere inner-
halb des Siedlungsgebiets zusätzliche ökologische 
Massnahmen, wie die Begrünung von Flachdächern, 
aufzuführen. Ziffer 9.8.3 ist wie folgt zu ergänzen:  

Flachdächer von Hauptgebäuden … sind … extensiv 
zu begrünen. 

 Annahme «… ökolo-
gisch wertvoll zu begrü-
nen, auch dort, wo So-
laranlagen installiert 
sind.» 

44.  Bauord-
nung 

10.3. Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Um der Zielsetzung «genügend Veloabstellplätze 
vorzusehen» gerecht zu werden, wird empfohlen, 
die neue Bestimmung in Ziffer 10.3 Abstellplätze für 
Fahrräder an zeitgemässe Normen und Empfehlun-
gen zu orientieren und zu erhöhen. Die Anzahl der 
Veloabstellplätze der 22-jährigen kantonalen Weg-
weisung wurden überarbeitet und seit 2011 in VSS 
Normen sowie kantonalen Merkblättern Veloparkie-
rung angepasst. 

 Keine Annahme 

Die Berechnung der An-
zahl Veloabstellplätze 
stützt sich analog der 
Berechnung für Motor-
fahrzeuge auf die mass-
gebliche BGF. Dies er-
leichtert die Anwendung 
im Baubewilligungsver-
fahren. Die Werte ge-
mäss BZO liegen etwas 
tiefer als gemäss VSS-
Norm. Aufgrund der ört-
lichen Verhältnisse wer-
den die Werte als 
zweckmässig einge-
schätzt. Die Anzahl 
kann gemäss Ziffer 
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10.3.2 aber auch erhöht 
werden. 

45.  Bauord-
nung 

11.1.0 Baudirektion ZH Bei Arealüberbauungen ist auf eine gänzliche Aufhe-
bung der Lärmanforderungen zu verzichten. Die An-
forderung in Ziffer 11.1.0 ist sinngemäss wie folgt 
umzuformulieren: In Zonen mit ES III ist für Wohn-
nutzungen hinsichtlich Verkehrslärm und Parkie-
rungsanlagen eine nutzungsadäquate Lärmbelas-
tung anzustreben. Für eine hohe Aufenthaltsqualität 
des Aussenraums ist die akustische Gestaltung zu 
berücksichtigen. 

Die Fachstelle Lärmschutz hat einer 
Nichtberücksichtigung der erhöhten 
Lärmanforderungen in vorgängig zur 
BZO-Revision erfolgten Gestaltungsplan-
verfahren bereits zugestimmt. Es ist aber 
angebracht, auch im Fall von Arealüber-
bauungen hinsichtlich Lärmschutz gute 
Lösungen einzufordern. Gerade in Zonen 
mit ES III sollte es das Ziel sein, für 
Wohnnutzungen eine der Nutzung ent-
sprechende Lärmbelastung zu erreichen. 
Dabei ist der Fokus klar auf Verkehrslärm 
(Strassen-, Bahnlärm) und Parkierungsan-
lagen zu legen, um eine allfällige Ein-
schränkung der betrieblichen Nutzungen 
zu vermeiden. Die Berücksichtigung der 
akustischen Gestaltung des Aussenraums 
trägt zu einem bewohnerfreundlichen 
Wohnumfeld bei. 

Tlw. Annahme 

Sinngemässe Anpas-
sung der Formulierung. 
Erläuterungen in Bericht 

46.  Erläute-
rungs-
bericht 

3.2 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Als übergeordnete Planungsgrundlage wird das 
Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz (ISOS) aufgeführt. Im Bericht sind die 
Aufnahmepläne für Kyburg mit den entsprechen-
den Qualitäten und Erhaltungszielen zu doku-
mentieren. 

Hingegen kann auf die Hinweise zu den nicht vor-
handenen Einträgen betreffend BLN und weiteren 
Konzepten und Sachplänen unseres Erachtens ver-
zichtet werden. 

 Annahme 

47.  Erläute-
rungs-
bericht 

3.4 Kan-
tonales 
Mehrwer-
taus-
gleichge-
setz 

GLP Illnau-
Effretikon 

Die Bau- und Zonenordnung habe Bestimmungen 
zum Mehrwertausgleich zu enthalten und sei frühes-
tens auf das Datum der lnkrafttretung des kantona-
len Mehrwertausgleichsgesetzes in Kraft zu setzen. 

Der Kanton hat das kantonale Mehrwert-
ausgleichgesetz in erster Lesung be-
schlossen, der abschliessende Entscheid 
wird per Ende Oktober 2019 erwartet. Das 
Gesetz und die dazugehörige Verordnung 
werden wohl recht zeitnah in Kraft treten. 
Es ist deshalb sinnvoll, die definitiven kan-
tonalen Vorgaben zum Mehrwertausgleich 
von Anfang an in die neue BZO zu integ-
rieren, ansonsten die BZO kaum in Kraft 
schon wieder revidiert werden müsste. 

Kenntnisnahme 
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Das wäre unerwünscht im Sinne der Be-
ständigkeit der BZO. 

48.  Erläute-
rungs-
bericht 

3.7.1 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Sollten die Einzonungen der Weiler Agasul, Horben, 
Mesikon, Bietenholz und First sowie die Erholungs-
zone Müsli weiter in Betracht gezogen werden, so ist 
als Grundlage für die Vorprüfung hinreichend Bericht 
zu erstatten.  

Bei allfälligen Interessenabwägungen ist aufzuzei-
gen, wie das öffentliche Interesse an der Erhaltung 
von Böden und Fruchtfolgeflächen berücksichtigt 
wurde. 

Über den Boden wird nicht hinreichend 
Bericht erstattet. Die Einzonungen der 
Weiler Agasul, Bietenholz, First, Horben 
und Mesikon sind von Fruchtfolgeflächen 
betroffen. Hinsichtlich der Einzonung der 
Erholungszone Müsli liegen keine Hin-
weise auf massgebliche anthropogene 
Veränderungen der Böden vor. Die Fläche 
betrifft rund 8'300 m2 Fruchtfolgefläche. 
Konflikte mit den Schutzgütern Boden und 
Fruchtfolgeflächen könnten vermieden 
werden, wenn in der BZO der Erhalt von 
Böden und Fruchtfolgeflächen vorgege-
ben wird. Diese Vorgabe wird als prüfens-
wert erachtet. Böden ohne massgebliche 
anthropogene Veränderungen und Frucht-
folgeflächen sind für bauliche Nutzungen 
primär nicht geeignet.  

Annahme 

 

49.  Erläute-
rungs-
bericht 

3.5 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Der erste Abschnitt des Kapitels ist nicht verständ-
lich und entsprechend zu ändern. Zur Hilfestellung 
verweisen wir auf die Informationen auf der Website 
des ARE zum Inventar «Inventare Denkmalschutz – 
Erläuterungen zur Erarbeitung, Festsetzung und An-
wendung, Kanton Zürich, Stand September 2018». 

 Annahme 

50.  Erläute-
rungs-
bericht 

3.7.4 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Die archäologischen Zonenpläne stellen einen Ver-
dachtsflächenkataster Informations- und Koordina-
tionsinstrument dar, in dem bekannte und vermutete 
archäologische Fundstellen verzeichnet sind. Bauli-
che Bodeneingriffe innerhalb der Verdachtsflächen 
sind der Kantonsarchäologie vorgängig zu melden 
bedürfen einer Bewilligung durch die Baudirektion. 
Die Kantonsarchäologie wurde in die Erarbeitung 
des Kernzonenplans von Kyburg einge-bunden, da 
der gesamte Bereich der Vorburg als Verdachtsflä-
che Archäologische Zone bezeichnet wird ausge-
schieden ist und zudem zusammen mit der Burg und 
der Befestigungsanlage (Burg- und Stadtgraben) im 
Schweizerischen Inventar der Kulturgüter von natio-
naler Bedeutung (KGS-Inventar) enthalten ist. 

 Annahme 
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51.  Erläute-
rungs-
bericht 

3.7.2 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Im Bericht ist aufzuzeigen, wie im Zusammenhang 
mit den geplanten Auf-, Um- und Einzonungen die 
bestehenden Hochwasserprobleme gelöst werden 
können. 

Die Gefährdungssituation ist aufzuzeigen und darzu-
legen, wie mit den Bestimmungen der BZO den 
möglichen Gefährdungen Rechnung getragen wird 
(Reduktion der Risiken durch Nutzungsfestlegungen 
im Zonenplan, Bauvorschriften, Verpflichtung zu Ob-
jektschutzmassnahmen) und wer für die erforderli-
chen Massnahmen verantwortlich ist (vgl. § 9 
HWSchV).  

Es ist zu prüfen und darzulegen, ob bei bereits be-
stehenden Kernzonen, wie Bisikon und Ottikon, de-
ren Perimeter ebenfalls derart angepasst werden 
sollten, dass die Uferstreifen und Gerinne von öf-
fentlichen Gewässern ausserhalb der Bauzone lie-
gen.  

 Tlw. Annahme 

Dokumentation in Erläu-
terungsbericht (Kapitel 
5.5.3) 

52.  Erläute-
rungs-
bericht 

3.7.3 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Für die Planungsvorhaben im Zentrum von Effre-
tikon und im Gebiet Müsli ist das zukünftige Perso-
nenaufkommen in den Konsultationsbereichen der 
Bahn bzw. der Erdgashochdruckleitung abzuschät-
zen und eine Ermittlung der Störfallrisiken vorzuneh-
men. 

Basierend auf der Risikoermittlung sind für die Pla-
nungsvorhaben verhältnismässige Massnahmen zur 
Risikominimierung zu evaluieren. Sind solche erfor-
derlich, sind diese stufengerecht festzusetzen.  

Die Risikoermittlungen sind den jeweils zuständigen 
Vollzugsstellen des Störfallrechts (bei Bahnanlagen 
das Bundesamt für Verkehr, bei Erdgashochdruck-
leitungen das Bundesamt für Energie) zur Stellung-
nahme einzureichen. Im Falle der Planungsvorha-
ben im Konsultationsbereich der Bahn ist dies ledig-
lich bei Risiken im oberen Übergangsbereich erfor-
derlich. 

Die Auswirkungen der betroffenen Pla-
nungsvorhaben auf die Störfallvorsorge 
sind zu ermitteln und Massnahmen zur Ri-
sikominderung zu evaluieren. 

Insbesondere sind für das Entwicklungs-
gebiet Bahnhof Effretikon die Störfallrisi-
ken gesamthaft zu untersuchen. Eine Ein-
zelbetrachtung im Rahmen der diversen 
Sondernutzungsplanungen kann zu einer 
frühzeitigen Abschöpfung der möglichen 
Risikoerhöhung und damit einer Be-
schränkung später entwickelter Baufelder 
führen. Werden dabei Risiken im oberen 
Übergangsbereich ausgewiesen, ist zu-
sätzlich eine Stellungnahme der zuständi-
gen Vollzugsstelle des Störfallrechts ein-
zuholen, welches im Falle von Bahnanla-
gen das Bundesamt für Verkehr ist. 

Für das Gebiet Müsli, welches im Konsul-
tationsbereich der Erdgashochdrucklei-
tung liegt, ist nach dem Vorliegen der Ri-
sikoabschätzung eine Stellungnahme des 
Bundesamtes für Energie einzuholen. 

Annahme 

Dokumentation im Er-
läuterungsbericht (Kapi-
tel 5.5.4) 
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Weitere Informationen dazu liefert die Pla-
nungshilfe «Raumplanung und Störfallvor-
sorge» 

53.  Erläute-
rungs-
bericht 

4.3.2 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Im Zonenplan Effretikon ist die Freihaltezonen-
grenze innerhalb der Parzelle Kat.-Nr. IE7563 ge-
mäss aktueller amtlicher Vermessung auf die Wald-
grenze zu legen. Im erläuternden Bericht nach Art. 
47 RPV ist die entsprechende Abbildung (Entwurf 
Zonenplan 2019) zu korrigieren. 

Der Planausschnitt «Entwurf Zonenplan 
2019» entspricht betreffend Waldgrund-
stück Kat.-Nr. IE7563 (Moosburg) nicht 
dem Zonenplan Effretikon (Entwurf für öf-
fentliche Auflage 23. Mai 2019). Die kürz-
lich im Rahmen der periodischen Nach-
führung der amtlichen Vermessung durch-
geführte Waldfeststellung ergab, dass die 
Burgruine Moosburg auf Waldareal steht. 
Der erläuternde Bericht nach Art. 47 RPV 
ist dementsprechend zu korrigieren. 

Annahme 

Auch Anpassung an ak-
tualisierte amtl. Vermes-
sung in Zonenplan. Zu-
teilung Burgruine zu 
Freihaltezone 

Siehe auch tlw. Wider-
spruch zu Nr. 87 

54.  Er-
schlies-
sungs-
plan 

- Baudirektion 
Kanton Zürich 

Die wasserbaulichen Anforderungen zur Erschlies-
sungsstrasse im Gebiet Riet sind in den Bericht zum 
Erschliessungsplan aufzunehmen. 

Die vorgesehene neue Erschliessungs-
strasse im Gebiet Riet quert den eingedol-
ten Tonwisgraben, öffentliches Gewässer 
Nr. 10.0, und liegt in der Nähe des Riet-
graben, öffentliches Gewässer Nr. 10.1. 
Es besteht in diesem Gebiet eine mittlere 
Gefährdung durch Hochwasser (blaue Be-
reiche gemäss Gefahrenkarte, BDV Nr. 
342 / 2019). Das Strassenprojekt ist mit 
den wasserbaulichen Belangen des Ton-
wisgrabens und Rietgrabens zu koordinie-
ren. 

Annahme 

55.  Kernzo-
nenplan 
allge-
mein 

- Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Für alle Kernzonenpläne ist eine einheitliche Le-
gende zu erarbeiten. Die Gebäude sind in «ortsbau-
lich bedeutende Gebäude» und «übrige Gebäude» 
zu gliedern. 

 Tlw. Annahme 

Es werden nur jene Le-
gendenpunkte darge-
stellt, die auch auf dem 
Plan zu sehen sind. 

56.  Kernzo-
nenplan 
allge-
mein 

- Baudirektion 
Kanton Zürich 

Der Mehrwert gegenüber dem generellen Zonenplan 
ist nicht klar. Die Absicht eines Kernzonenplans ist 
die Präzisierung gegenüber dem Zonenplan. Des-
halb ist für alle Kernzonenpläne der gleiche Mass-
stab anzulegen und eine einheitliche Legende auf 
Basis der Kernzonenpläne Oberillnau und Kyburg zu 
erarbeiten. 

 Keine Annahme 

Der Vollständigkeit hal-
ber gibt es für alle Kern-
zonen einen Kernzonen-
plan. Gewisse Bestim-
mungen gelten nur, 
wenn sie im Kernzonen-
plan eingezeichnet sind 
(z. B. Fassadenbe-
reicht). Mit Kernzonen-
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plänen für alle Kernzo-
nen kann überprüft wer-
den, ob ein solcher Ein-
trag besteht.  

Massstab ist überall 
gleich. 

Es werden in der Le-
gende nur jene Einträge 
gezeigt, die auf dem 
Plan vorhanden sind. 

57.  Kernzo-
nenplan 
allge-
mein 

- Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Es ist nicht klar, nach welchen Kriterien die Fassa-
denbereiche bezeichnet werden, wieso sie nur ei-
nige Gebäude betreffen und warum sie in manchen 
Kernzonenplänen gar nicht vorkommen. Es ist aus-
serdem unklar, wie diese zu lesen sind. Zum Teil 
würden Gebäude auf der Strasse zu stehen kom-
men. Es ist auch nicht verständlich, wieso sie über 
die Gebäudebreiten hinausgehen. Im Kernzonen-
plan Kyburg liegen ausserdem grafische Fehler vor, 
die zu bereinigen sind (vgl. südlich von Baufeld C 
und im Bereich von KY647 und KY684 sowie 
KY183). 

 

Die Fassadenbereiche sind grafisch und inhaltlich zu 
überarbeiten. 

 Siehe Nr. 16 

Die Fassadenbereiche 
bezeichnen und sichern 
wichtige Raumkanten, 
die es zu erhalten gilt. 
Sie basieren auf Ein-
schätzungen zur orts-
baulichen Qualität die-
ser Raumkanten bzw. 
dieser Fassadenberei-
che.  

Die grafischen Fehler 
konnten nicht identifi-
ziert werden. 

58.  Kernzo-
nenplan 
Nr. 10, 
Kyburg 

- Baudirektion 
Kanton Zürich 

Im Weiteren ist der Kernzonenplan Kyburg mit der 
Vielzahl an Schraffuren nur sehr schwer lesbar. Eine 
Überarbeitung der Plangrafik wird deshalb empfoh-
len. 

 Kenntnisnahme 

Optimierung wurde ge-
prüft. Die Vielzahl an 
Nummerierungen erge-
ben sich auch aus den 
Anforderungen des Kan-
tons 

59.  Kernzo-
nenplan 
Nr. 10, 
Kyburg 

- René Hafner Ky 703: Grenzbereinigung zu Grünzone (gerade Li-
nie) 

Bei Neubau für Parkplatz? Keine Annahme 

Heute bestehende 
Grünräume werden in 
Abgleich mit dem KOBI 
übernommen und sollen 
als solche erhalten blei-
ben. Keine Realisierung 
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von Fahrzeugabstell-
plätzen. 

60.  Kernzo-
nenplan 
Weiler-
kernzo-
nen 

- Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Die Abgrenzung der Weilerkernzone ist teilweise 
grosszügig ausgefallen. Insbesondere die räumliche 
Ausdehnung in Agasul auf Grundstück Kat.-Nr. 
IE6594 und Horben auf Grund-stück Kat.-Nr. IE6480 
ist näher zu begründen. 

Die Abgrenzung der Weilerkernzonen ist im Sinne 
der Erwägungen zu überprüfen und allenfalls in ih-
rem Ausmass zu reduzieren. 

Grundsätzlich gilt festzuhalten, dass be-
stehende, baurechtswidrige Zustände, wie 
eine übermässige Ausdehnung von priva-
ten Gärten oder nicht bewilligte Bauten, 
nicht nachträglich mit der Zuweisung in 
eine Weilerkernzone legalisiert werden 
sollen. Demzufolge ist die Abgrenzung 
ganzheitlich zu überprüfen. Die Freiräume 
sollten einen zu den Gebäuden gehören-
den Umschwung mit bäuerlicher Garten-
nutzung erlauben, welcher jedoch nicht zu 
gross definiert werden soll.  

Für Umgebungsgestaltungen, welche vor 
1972 bereits vorhanden gewesen sind, gilt 
die Bestandesgarantie. Für solche Fälle 
lässt sich einzelfallweise eine etwas 
grosszügigere Ausdehnung im Kernzo-
nenplan begründen. In allen übrigen Fäl-
len ist die maximale Ausdehnung deutlich 
zu beschränken. Dazu verweisen wir auch 
auf die Bewilligungspraxis im Bereich 
«Bauen ausserhalb Bauzone», welche in 
der Regel eine maximale Ausdehnung auf 
die Hauptwohnseite von ca. 7 m für eine 
untergeordnete Gartengestaltung erlaubt. 

 

Keine Annahme 

Die Abgrenzung der 
Weilerkernzone erfolgte 
auf Grundlage der orts-
baulichen Analyse. Die 
Grenzen umfassen da-
bei nicht nur die Ge-
bäude, sondern auch 
die für das Ortsbild 
wichtigen Gärten und 
Wiesen im direkten Um-
feld der Gebäude. So 
wird verhindert, dass z. 
B. landwirtschaftliche 
Bauten ausserhalb der 
Weilerkernzone in diese 
Bereiche gestellt wer-
den können. Zudem 
wurde versucht, die 
Grenzen möglichst auf 
bestehende Parzellen-
grenzen oder beste-
hende bauliche Ele-
mente (Wege, Gärten, 
etc.) zu legen. Da in der 
Weilerkernzone keine 
Neubauten möglich 
sind, führt die stellen-
weise etwas weiter ge-
zogene Grenze nicht zu 
einem Nachteil. Auch 
betreffend Umgebungs-
gestaltung gelten hohe 
Anforderungen. Die Ab-
grenzung auf Pz. 6594 
ist dem dort befindlichen 
Lagerplatz geschuldet. 
Mit der Bestimmung un-
ter 3.5.5 besteht Hand-
habe, Anforderungen an 
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die Nutzung und Gestal-
tung dieser Fläche zu 
formulieren.  

61.  Kernzo-
nenplan 
Weiler-
kernzo-
nen 

- Baudirektion 
Kanton Zürich 

Die von den Einzonungen der Weiler Agasul, Bieten-
holz, First, Horben und Mesikon betroffenen Land-
wirtschaftsbetriebe sind über die Auswirkungen der 
Einzonung in Bezug auf dadurch geänderte Rah-
menbedingungen für Stallbauten (Luftreinhaltever-
ordnung) zu orientieren. 

Massgebend für eine landwirtschaftliche 
Beurteilung der Einzonung der Weiler von 
der Landwirtschaftszone in die Weiler-
kernzone ist vor allem der aus Sicht der 
Lufthygiene notwendige Minimalabstand 
zwischen Gebäuden mit landwirtschaftli-
cher Tierhaltung und nicht zum Landwirt-
schaftsbetrieb gehörenden Wohnbauten 
resp. Orten an welchen neue Wohn-bau-
ten erstellt oder erweitert werden dürften. 

Das Umweltschutzgesetz (USG) und die 
gestützt darauf erlassene Luftreinhalte-
Verordnung (LRV) haben zum Ziel, die 
Menschen vor «schädlichen oder lästigen 
Luftverunreinigungen und damit auch vor 
erheblich störenden, übermässigen Ge-
ruchsbelästigungen zu schützen». Im 
Rahmen der Vorsorge müssen daher die 
erforderlichen Mindestabstände von Tier-
haltungsanlagen zu bewohnten Zonen 
eingehalten werden. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass dieser er-
forderliche Mindestabstand in der Kern-
zone grösser ist als in der Landwirt-
schaftszone. Es muss deshalb beurteilt 
werden, ob alle Landwirtschaftsbetriebe 
mit den bestehenden Ställen (und allen-
falls geplanten Erweiterungen) die Mini-
malabstände auch unter den verschärften 
Kernzonenbedingungen noch einhalten 
könnten. Zudem entzieht sich unserer 
Kenntnis, ob mit den betroffenen Land-
wirtschaftsbetrieben, gemäss Recherche 
sind rund zehn Betriebe betroffen, ent-
sprechende Gespräche geführt wurden. 

Kenntnisnahme  

Dokumentation in Erläu-
terungsbericht wird er-
gänzt (Kapitel 5.4): 
«Neurechtliche» Weiler-
kernzonen sind gemäss 
Gerichtsentscheiden 
keine Bauzonen. Die 
einzuhaltenden Ab-
stände sind gegenüber 
Landwirtschaftszonen 
unverändert. 

62.  Kernzo-
nenplan 

- Regionalpla-
nung Winterthur 
und Umgebung 

Die Region Winterthur und Umgebung begrüsst eine 
gewisse Entwicklungsmöglichkeit für die Weiler. Die 
vorliegenden neuen Kernzonenpläne ermöglichen 
jedoch in einzelnen Weilern einen deutlichen Bevöl-
kerungszuwachs. Es ist zu hinterfragen, ob dieser 

 Kenntnisnahme 

Abgrenzung Weilerkern-
zone wird auf Antrag ge-
prüft. 
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Weiler-
kernzo-
nen 

Zuwachs an diesen peripheren Lagen auch aus 
Sicht der kommunalen lnfrastrukturplanung er-
wünscht ist.  

Zudem ist für den Vorstand nicht ersichtlich, wel-
chen Nutzen die Einzonung bestehender Landwirt-
schaftsbauten und Ökonomiegebäude, welche nicht 
umgenutzt werden können, mit sich bringt. Erfah-
rungsgemäss bringt die Einzonung von aktiv genutz-
ten Landwirtschaftsbauten aufgrund der anfallenden 
Emissionen (beispielsweise Einhaltung FAT Richtli-
nie) zusätzliche Probleme für die aktiven Landwirte 
mit sich. 

63.  Kernzo-
nenplan 
Weiler-
kernzo-
nen 

- Reto Lardi Die Bauern in den Weilerzonen möchten eine zu-
sätzliche Absicherung für Lärm, Gestank, Kuhglo-
cken und Nacht- und Sonntagsarbeiten, dass dies 
trotzdem noch möglich ist. 

Wie wollt ihr das gewährleisten? BZO, Po-
lizeiverordnung oder wie? Gilt auch für 
Hobbybauern in der Kernzone I mit 3 
Traktoren, 2 Pferden, 3 Güggel, 20 Hüh-
ner und 7 Eulen. 

Kenntnisnahme 

Die Abgrenzung der 
Weilerkernzone wird auf 
Antrag nochmals über-
prüft. 

64.  Kernzo-
nenplan 
Weiler-
kernzo-
nen 

- Rosmarie und 
Alwin Suter 

Gebäudeteile, die sich nicht zum Wohnen eignen, 
sollen nicht zur Umnutzung freigegeben werden. 

Dass Gebäude, die Wohnanteile haben, 
für das Wohnen umgenutzt werden kön-
nen, ist zu begrüssen. In der grafischen 
Umsetzung sind aber Gebäudeteile be-
zeichnet, die dafür ungeeignet sind. 

[Beispiele im Plan 1] 

Keine Annahme 

Es erfolgt keine Diffe-
renzierung der Umnut-
zungsbeschränkung für 
einzelne Gebäudeteile. 
Bei einem Umbau wird 
im Rahmen des Baube-
willigungsverfahrens ge-
prüft, ob eine Umnut-
zung zu Wohnen die de-
finierten Anforderungen 
(Fassadengestaltung, 
Belichtung, etc.) erfüllt 
und somit ortsbildge-
recht möglich ist  

65.  Kernzo-
nenplan 
Weiler-
kernzo-
nen 

- Rosmarie und 
Alwin Suter 

Gebäude und Gebäudeteile, die baurechtlich nicht 
bewilligt sind sollten durch die Weilerkernzonen-
pläne nicht legalisiert werden.  

Eine baupolizeiliche Überprüfung von 
mehreren Kleinbauten und Anbauten wäre 
sinnvoll. 

[Beispiele im Plan 2] 

Kenntnisnahme 

Mit den Plänen erfolgt 
keine Legalisierung von 
Gebäuden oder Gebäu-
deteilen. Für Baugesu-
che ist der unterschrie-
bene Katasterplan mas-
sgeblich. Den Kernzo-
nenplänen liegen die 
AV-Daten zugrunde. 
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Falls darin nicht recht-
mässig erstellte Gebäu-
deteile abgebildet wer-
den, sind sie in der Re-
gel bereits älter.   

66.  Kernzo-
nenplan 
Weiler-
kernzo-
nen 

- Rosmarie und 
Alwin Suter 

In geeigneter Form ist festzuhalten, dass sich die 
ortsbaulich bedeutenden Gebäude(teile) auch die 
aktuellen Höhen miteinschliessen. 

Ortsbaulich bedeutsam sind neben der Si-
tuation auch die Höhen. 

Annahme 

Ergänzung in Erläute-
rungsbericht 

67.  Kernzo-
nenplan 
Weiler-
kernzo-
nen 

- Verein Natur-
schutz Illnau-
Effretikon 

Auf die Einführung von Kernzonen IV soll verzichten 
werden. 

Das Schaffen von Weilerkernzonen er-
möglicht zusätzliche Wohn- und Gewerbe-
nutzungen ausserhalb der Gebiete, die 
mit dem öffentlichen Verkehr gut erschlos-
sen sind. Das fördert zusätzlichen Auto-
verkehr über Land und die Zersiedelung 
der Landschaft. 

Keine Annahme 

68.  Kernzo-
nenplan 
Weiler-
kernzo-
nen, Nr. 
16, Me-
sikon 

 Therese und 
Daniel 
Baumann 

Wir ersuchen eine Delegation der Planungskommis-
sion die Örtlichkeiten vor Ort zu besichtigen.  

Anlässlich einer Begehung können die 
Anträge und deren Auswirkungen vor Ort 
erläutert werden.  

Keine Annahme 

Die Planungskommis-
sion hat bei der Ausar-
beitung der Vorschriften 
alle Weiler besichtigt. 

69.  Ergän-
zungs-
plan 
Hoch-
häuser 

- Baudirektion 
Kanton Zürich 

Im Zentrum von Effretikon wird die Zentrumszone 
Bahnhof West als Hochhausgebiet mit entsprechen-
dem Ergänzungsplan bezeichnet. Die Zulassung von 
Hochhäusern (> 25 m) ist auf den kommunalen 
Richtplan (sehr hohe bauliche Dichte), den Zent-
rumsrichtplan Effretikon und den Masterplan Zent-
rumsentwicklung Bahnhof West abgestimmt. 

Diese Massnahme ist zur Stärkung der städtischen 
Räume im Bereich der Bahnhöfe im Sinne des ROK-
ZH zu begrüssen. Die erforderlichen hohen städte-
baulichen Qualitäten werden mit der Gestaltungs-
planpflicht gewährleistet. Mit dem neuen Erdge-
schossbonus wird der notwendige Anreiz geschaf-
fen. 

 Kenntnisnahme 
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70.  Zonen-
plan 

Allgemein Baudirektion 
Kanton Zürich 

Genehmigungsvorbehalt: Die Darstellung der Zo-
nenplanrevision hat die Vorgaben der VDNP einzu-
halten. Die Zonenplanänderungen sind entspre-
chend zu bandieren. 

Am 1. August 2016 ist die Verordnung 
über die Darstellung von Nutzungsplänen 
(VDNP) in Kraft getreten. Wir stellen fest, 
dass die Vorgaben der VDNP grössten-
teils umgesetzt wurden. Gemäss einer 
ersten Beurteilung ist bei der Überarbei-
tung noch zu berücksichtigen, dass die 
Zonenplanänderungen mit einer Bandie-
rung kenntlich zu machen sind. 

Keine Annahme 

Die Symbolisierung der 
VNDP wird eingehalten. 
Die Bandierung ist dazu 
da, im rechtsgültigen 
Zonenplan beantragte 
Festlegungen anzuzei-
gen. Sie ist auf 
maps.zh.ch zu sehen.   

71.  Zonen-
plan 

Allgemein Baudirektion 
Kanton Zürich 

Die Anpassung der Bauzonengrenze im Gebiet 
Länggweg, lllnau, ist so vorzunehmen, dass das 
Wohngebäude (GVZ Nr. 4687) in die Wohnzone zu 
liegen kommt. 

Im Gebiet Länggweg verbleibt auch nach 
Bereinigung der Bauzonengrenzen ein 
Wohngebäude grösstenteils in der Indust-
riezone. Durch den rechtskräftigen öffent-
lichen Gestaltungsplan Dorfplatz Unterill-
nau erfolgt für den entsprechenden Bau-
bereich eine Zuweisung zur ES II. Für 
eine bessere Nachvollziehbarkeit (Zonen-
konformität, Aufhebung der Sinnentlee-
rung der Industriezone durch den Gestal-
tungsplan) ist die Bauzonengrenze auf 
den Gestaltungsplan abzustimmen. 

Annahme 

72.  Zonen-
plan 

Einzo-
nung Riet 

Baudirektion 
Kanton Zürich 

Genehmigungsvorbehalt:  

Für die Einzonung ist die regionale Bedeutung des 
Arbeitsplatzgebiets als Standort für das produzie-
rende Gewerbe im erläuternden Bericht nach Art. 47 
RPV aufzuzeigen. 

Für die Genehmigung der Einzonung des Arbeits-
platzgebiets Riet ist eine regionale Berichterstattung 
einzuholen. 

Mit der Einzonung des Arbeitsplatzgebiets 
Riet in die Industriezone I 8.0 wird der 
Entwicklung des regionalen Arbeitsplatz-
gebiets gezielt Rechnung getragen, was 
zu begrüssen ist (vgl. Auflagen zu Ziffer 
6.3 Nutzweise). 

Mit der Genehmigung des kantonalen 
Richtplans durch den Bund wurde der 
Kanton beauftragt, eine regionale Arbeits-
zonenbewirtschaftung einzuführen. Damit 
soll unter anderem sichergestellt werden, 
dass der Boden haushälterisch genutzt 
und die Arbeitsplatzgebiete gemeinde-
übergreifend bewirtschaftet werden. Diese 
Aufgabe wird der Regionalplanung Win-
terthur und Umgebung (RWU) übertragen. 
Aus diesem Grund kommt der RWU bei 
der Beurteilung der Einzonung des regio-
nalen Arbeitsplatzgebiets eine wichtige 
Funktion zu. 

Annahme 

Einschätzung der RWU 
vom 11.3.20 ergänzt. 
Einzelne Abklärungen 
sind noch offen und 
werden im Verlauf der 
Planung ergänzt bwz. 
nachgereicht. 
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73.  Zonen-
plan 

Einzo-
nung Riet 

Baudirektion 
Kanton Zürich 

Genehmigungsvorbehalt:  

Der Nachweis der Verfügbarkeit ist entsprechend 
rechtlich sicherzustellen und im erläuternden Bericht 
nach Art. 47 RPV aufzuzeigen. 

Das zur Einzonung vorgesehene Arbeits-
platzgebiet muss zum Zeitpunkt der Ein-
zonung nachweislich verfügbar sein, d.h. 
seine Erschliessung und Überbauung in-
nert 15 Jahre ist rechtlich sicherzustellen. 
Als Voraussetzung ist mit der Stadt Illnau-
Effretikon und den Grundeigentümern ver-
traglich zu vereinbaren, dass das Arbeits-
platzgebiet für Nutzungen entsprechend 
den Zielsetzungen des kantonalen Richt-
plans zur Verfügung steht. 

Annahme, Parzellenbe-
reinigung läuft, siehe 
oben 

74.  Zonen-
plan 

Einzo-
nung 
Müsli 

Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Die Einzonung Müsli ist derart anzupassen, dass der 
Uferstreifen und das Gerinne des Bachs ausserhalb 
der Bauzone bleiben. 

Es ist zu prüfen, ob die Offenlegung und allfällige 
Verlegung des Riemenholzbächli vorzunehmen und 
entsprechend in der BZO aufzunehmen ist. 

Die Einzonung Müsli wird vom eingedol-
ten Riemenholzbächli, öffentliches Ge-
wässer Nr. 1.2, durchflossen. Der Gewäs-
serraum für das Riemenholzbächli wurde 
noch nicht festgelegt. Bis zur Festlegung 
des Gewässerraums nach Art. 41a 
GSchV kommt eine Übergangsbestim-
mung zur Anwendung, wonach beidseits 
des Gewässers ein Uferstreifen von 8.5 m 
(8 m plus Breite der bestehenden Gerin-
nesohle, gemessen ab dem Rand des Ge-
rinnes), von ober- und unterirdischen Bau-
ten, Anlagen, Ausstattungen und Ausrüs-
tungen freizuhalten ist. Im Uferstreifen 
bzw. Gewässerraum dürfen nur standort-
gebundene, im öffentlichen Interesse lie-
gende Anlagen wie Fuss- und Wander-
wege, Flusskraftwerke oder Brücken er-
stellt werden (Art. 41c Abs. 1 GSchV). Der 
Uferstreifen bzw. Gewässerraum ist als 
Bauzone nicht geeignet (Art. 15 RPG) so-
wie gestützt auf Art. 17 RPG einer 
Schutzzone bzw. Nichtbauzone zuzuord-
nen. 

 

Ergänzung ARE vom 20.12.19: Gemäss 
kantonaler Praxis gilt als Grundsatz, dass 
der erforderliche Uferstreifen und das Ge-
rinne bzw. der Gewässerraum, welcher 
sich nicht als Bauzone eignet, von der 
Einzonung auszunehmen bzw. einer 
Nichtbauzone zuzuweisen ist (Art. 17 

Tlw. Annahme 

Gebiet Müsli: keine Be-
zeichnung als Freihalte-
zone o.ä. aber Auf-
nahme in GP-Pflicht. 
Falls mit dem GP Offen-
legung und allfällige 
Verlegung vorgenom-
men würde, müsste 
Grundordnung wieder 
angepasst werden.  
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RPG). Dies gilt für die von öffentlichen 
Gewässern betroffenen und zur Einzo-
nung vorgesehenen Weiler Mesikon, A-
gasul und Horben sowie Gebiet Müsli. Mit 
der Festlegung der Gestaltungsplanpflicht 
für das Gebiet Müsli empfehlen wir zu-
dem, die Offenlegung und allfällige Verle-
gung des Riemenholzbächli als Zielset-
zung aufzunehmen. Im Rahmen des 
nachfolgenden Gestaltungsplanverfahrens 
wird zu prüfen sein, ob die Offenlegung 
und allfällige Verlegung des Riemenholz-
bächli vorzunehmen ist. 

75.  Zonen-
plan 

Einzo-
nung Us-
terstrasse 

Baudirektion 
Kanton Zürich 

Genehmigungsvorbehalt:  

Der Einzonung Usterstrasse kann derzeit nicht zu-
gestimmt werden 

Wohnzone Usterstrasse 

Mit der Einzonung der Reservezone in die 
Wohnzone W 2.2 an der Usterstrasse in 
Illnau im Umfang von rund 2500 m2 wird 
die Bauzonengrenze auf das Siedlungs-
gebiet des kantonalen Richtplans abge-
stimmt, ohne auf die besondere Lage der 
Reservezone am Siedlungsrand im Hand-
lungsraum «Landschaft unter Druck» so-
wie den Bedarfsnachweis näher einzuge-
hen. 

Annahme 
An der Einzonung wird 
festgehalten, die Be-
gründung wird im Text 
ergänzt. 

76.  Zonen-
plan 

Agasul Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis:  

Die Einzonung Agasul ist derart anzupassen, dass 
der Uferstreifen und das Gerinne des Bachs aus-
serhalb der Bauzone bleiben. 

Die Einzonung Weiler Agasul wird vom 
Hüenerbach, öffentliches Gewässer Nr. 
13.0, und vom Brauibächli, öffentliches 
Gewässer Nr. 13.4, durchflossen. Wie 
obenstehend erläutert ist bis zur Festle-
gung des Gewässerraums beidseits des 
Hüenerbachs ein Uferstreifen von 9 m und 
beidseits des Brauibächlis ein Uferstreifen 
von 8.5 m (jeweils 8 m plus Breite der be-
stehenden Gerinnesohle, gemessen ab 
dem Rand des Gerinnes), von Bauten, 
Anlagen, Ausstattungen und Ausrüstun-
gen freizuhalten. 

 

Siehe Ergänzung ARE vom 20.12.19 (Nr. 
74) 

Annahme 

77.  Zonen-
plan 

Horben Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis:  Die Einzonung Weiler Horben wird vom 
Bachtelbach, öffentliches Gewässer Nr. 

Annahme 
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Die Einzonung Horben ist derart anzupassen, dass 
der Uferstreifen und das Gerinne des Bachs aus-
serhalb der Bauzone bleiben. 

15.0, durchflossen. Wie obenstehend er-
läutert ist bis zur Festlegung des Gewäs-
serraums beidseits des Bachtelbachs ein 
Uferstreifen von 8.5 m (8 m plus Breite 
der bestehenden Gerinnesohle, gemes-
sen ab dem Rand des Gerinnes), von 
Bauten, Anlagen, Ausstattungen und Aus-
rüstungen freizuhalten (vgl. Bemerkungen 
zur Einzonung «Müsli» bezüglich Riemen-
holzbächli). 

 

Siehe Ergänzung ARE vom 20.12.19 (Nr. 
74) 

78.  Zonen-
plan 

Einzo-
nungen 

Baudirektion 
Kanton Zürich 

Die Reservezonen Girhalde und Riet sowie die ge-
plante Einzonung Müsli tangieren bis anhin wenig 
gestörte Landschaftsräume. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass sich in diesen Gebieten mehrere Obst-
gärten, Einzelbäume, Hecken und Gehölze befin-
den. Hecken gehören zu den geschützten Lebens-
räumen gemäss Art. 18 Abs. 1bis NHG. Die kommu-
nale Naturschutzverordnung vom 18. Juni 2012 soll 
entsprechend angepasst werden. 

Nach Art. 18 Abs. 1 Bundesgesetzes über 
den Natur- und Heimatschutz (NHG) vom 
1. Juli 1966 ist durch die Erhaltung genü-
gend grosser Lebensräume (Biotope) und 
andere geeignete Massnahmen dem Aus-
sterben einheimischer Tier- und Pflanzen-
arten entgegenzuwirken. Besonders zu 
schützen sind unter anderem Hecken, 
Uferbereiche, Feldgehölze, Trockenrasen 
und weitere Standorte, die eine ausglei-
chende Funktion im Naturhaushalt erfüllen 
oder besonders günstige Voraussetzun-
gen für Lebensgemeinschaften aufweisen. 

Kenntnisnahme 

Anpassung der SVO im 
Anschluss an BZO-Revi-
sion geplant. 

79.  Zonen-
plan 

Ein-/ Auf-
zonungen 

Baudirektion 
Kanton Zürich 

Für die Einzonung Weiler Agasul und die Aufzonung 
der Gebiete Hagenacher und Hinterbüelstrasse sind 
die Löschwasserleistungen nachzuweisen. Nach 
Vorliegen der Nachweise sind die erforderlichen 
Massnahmen im Einvernehmen mit den für die Was-
serversorgung zuständigen Organen des AWEL 
festzulegen. 

Die Richtlinien der Gebäudeversicherung 
Zürich (GVZ) schreiben die Löschwasser-
leistungen in Siedlungsgebieten vor. Ei-
nige Teilumzonungen erreichen diese 
nicht oder sie sind aus den zur Verfügung 
stehenden Unterlagen nicht ersichtlich. 

Mit der Einzonung Weiler Agasul ist der 
rechnerische Nachweis zu erbringen, 
dass die Löschleistung von 1'500 l/min bei 
einem dynamischen Druck von 3 bar bei 
den Hydranten in der nächsten Umge-
bung erbracht werden kann. Mit der Auf-
zonung der Gebiete Hagenacher und Hin-
terbüelstrasse soll aufgezeigt werden, 
welcher dynamische Druck, bei einer 
Löschwasserentnahme von 1'500 l/min, 

Annahme:  

Agasul: Im Jahr 2009 
wurde die separate 
Löschwasserversorgung 
in Agasul mit der Was-
serentnahme aus dem 
Brauiweiher realisiert. 
Der Ausführungsbericht 
beschreibt die Massnah-
men und bestätigt die 
Löschwassermenge von 
1'500 l/min bei Fliess-
druck von 8 bar. Damit 
sind die Anforderungen 
der GVZ für Bauzonen 
erfüllt. 
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respektive 2'400 l/min bei den Hydranten 
in der nächsten Umgebung vorhanden ist. 

Hinterbüelstrasse: Im 
Gebiet Hinterbüel kön-
nen an den Hydranten 
2'400 l/min bei einem 
Fliessdruck von 3.2 bis 
3.3 bar bezogen wer-
den.  

Hagenacher: Das Ge-
biet Hagenacher ist in 
Hanglage mit einem 
Terrainunterschied von 
maximal 10 Metern. Der 
unterste Teil mit gröss-
tem Ruhedruck ist durch 
die grosskalibrigen Lei-
tungen in der Bahn-
hofstrasse ausreichend 
versorgt. Der oberste 
Teil an der Kreuzung 
Tannstrasse/Wangen-
erstrasse hat einen Ru-
hedruck von 3.4 bar. 
Deshalb wurde im März 
2020 eine Fliessdruck-
messung vorgenom-
men. Bei einem Bezug 
von 1'700 l/min an Hyd-
rant Nr. 255 ergibt sich 
ein Fliessdruck von 3.3 
bar. Bei einem Bezug 
von 1780 I/min an Hyd-
rant Nr. 255 und 1‘100 
I/min an Hydrant Nr. 252 
ergibt sich ein Fliess-
druck von 3.1 bar.  

Durch die engmaschige 
Vernetzung der Wasser-
versorgung gibt es bei 
einem Löschwasserbe-
zug relativ moderate 
Druckverluste. Die er-
reichten Fliessdruck-
werte sind für den 
Löschwasserbezug bei 



 

   31 / 38 

einem Brandfall im Ha-
genacherquartier ausrei-
chend. 

80.  Zonen-
plan 

Mesikon Baudirektion 
Kanton Zürich 

Der Einzonung Weiler Mesikon kann aus wasserver-
sorgungstechnischer Hinsicht nicht zugestimmt wer-
den. 

Die Einzonung Weiler Mesikon kann in 
wasserversorgungstechnischer Hinsicht 
nicht zugestimmt werden, da die Lösch-
wasserleistung nicht genügt. 

 

Ergänzung ARE vom 20.12.19: Die Anfor-
derungen an die Löschwasserversorgung 
gelten unabhängig ob der Weiler einge-
zont oder nicht. Wenn jedoch ein Weiler 
eingezont wird, ist der Nachweis zu er-
bringen, dass die Löschleistung erbracht 
werden kann. Falls die Löschwasserleis-
tung nicht genügt, müssen die erforderli-
chen Massnahmen als Voraussetzung für 
die Einzonung im Rahmen einer Revision 
des Generellen Wasserversorgungsplans 
(GWP) festgelegt werden. 

Kenntnisnahme 

Entsprechende Abklä-
rungen laufen und wer-
den im Verlauf der Pla-
nung nachgereicht. 

81.  Zonen-
plan 

First Baudirektion 
Kanton Zürich 

Die Gemeinde wird eingeladen, dem AWEL mitzutei-
len, ob der Weiler First eingezont wird. Falls die Ein-
zonung vollzogen wird, ist das weitere Vorgehen mit 
dem AWEL abzusprechen.  

Zum jetzigen Zeitpunkt wird für den Weiler 
First die Löschwasserversorgung mit ei-
nem Löschwassereinsatzkonzept sicher-
gestellt. Dies ist mit der Richtlinie der GVZ 
konform, da der Weiler nicht eingezont ist. 
Für Bauzonen muss aber eine perma-
nente Löschwasserversorgung vorhanden 
sein. Da für den Weiler First das Trink- 
und Brauchwasser über eine Druckerhö-
hungsanlage (DEA) bezogen wird, muss 
bei einer Einzonung auch die Löschwas-
serversorgung über das DEA erfolgen. Als 
Alternative ist auch ein Wasserturm mög-
lich. Die GVZ stellt Subventionen für eine 
DEA oder einen Wasserturm in Aussicht. 

Annahme 

Der Weiler First besitzt 
aktuell eine Druckerhö-
hungsanlage (DEA) mit 
zwei Pumpen à je 180 
l/min. Dies genügt für 
die Brauchwasserver-
sorgung. Im Brandfall 
wird eine Motorspritze 
mit Dieselaggregat ein-
gesetzt, welche 1'500 
l/min bei einem minima-
len Druck von 5.0 bar 
liefert. 

Nach Rücksprache mit 
dem AWEL (Frau Guntli) 
ist ein Wasserturm unre-
alistisch. Die beste-
hende DEA für die 
Brauchwasserversor-
gung muss nicht ersetzt 
werden sondern kann 
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beibehalten werden. 
Das Abdecken des 
Brandfalls mit dem Die-
selaggregat ist für das 
AWEL auch in Bauzo-
nen i.O. sofern dieses 
(nach neuer GVZ-Richt-
linie) 1'000 l/min bei 3.0 
bar Fliessdruck liefert.  

82.  Zonen-
plan 

Mülau Baudirektion 
Kanton Zürich 

Die Umzonung Mülau ist derart anzupassen, dass 
der Uferstreifen und das Gerinne des Bachs aus-
serhalb der Bauzone bleiben. 

Die Umzonung Mülau wird im Nordosten 
von der Töss, öffentliches Gewässer Nr. 
1.0 (ehemalige Gemeinde Kyburg), be-
grenzt. Der im Entwurf vorliegende Ge-
wässerraum (vgl. http://maps.zh.ch, Karte 
«Öffentliche Oberflächengewässer, Ge-
wässerraum und Wasserrechte») zeigt 
auf, dass ein 23 m bis 24 m breiter Strei-
fen innerhalb des voraussichtlichen Ge-
wässerraums der Töss liegt. Der Uferstrei-
fen bzw. Gewässerraum ist als Bauzone 
nicht geeignet (Art. 15 RPG) sowie ge-
stützt auf Art. 17 RPG einer Schutzzone 
bzw. Nichtbauzone zuzuordnen. 

 

Korrektur ARE vom 20.12.19: Für die 
Bauzone Mülau und die Reservezone 
Girhalden muss der Gewässerraum - ent-
gegen den Aussagen im Vorprüfungsbe-
richt - nicht als Nichtbauzone ausgeschie-
den werden. Die bestehende Industrie-
zone Mülau (Kyburg) wird nicht umgezont, 
sondern lediglich in die BZO Illnau-Effre-
tikon überführt. Die Reservezone Girhalde 
stellt keine Bauzone dar; die Freihaltung 
des Gewässerraums wird erst bei einer 
zukünftgen Einzonung sicherzustellen 
sein. 

Kenntnisnahme 

83.  Zonen-
plan 

Mesikon Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis:  

Die Einzonung Mesikon ist derart anzupassen, dass 
der Uferstreifen und das Gerinne des Bachs aus-
serhalb der Bauzone bleiben. 

Die Einzonung Weiler Mesikon wird vom 
Brandbach, öffentliches Gewässer Nr. 
16.0, begrenzt. Wie obenstehend erläutert 
ist bis zur Festlegung des Gewässer-
raums beidseits des Brandbachs ein Ufer-

Annahme 
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streifen von 10 m (8 m plus Breite der be-
stehenden Gerinnesohle, gemessen ab 
dem Rand des Gerinnes), von Bauten und 
Anlagen, Ausstattungen und Ausrüstun-
gen freizuhalten (vgl. Bemerkungen zur 
Einzonung «Müsli» bezüglich Riemen-
holzbächli). 

 

Siehe Ergänzung ARE vom 20.12.19 (Nr. 
74) 

84.  Zonen-
plan 

Girhalde Baudirektion 
Kanton Zürich 

Die Reservezone Girhalde ist derart anzupassen, 
dass der Uferstreifen und das Gerinne des Bachs 
ausserhalb der Bauzone bleiben. 

Die Reservezone Girhalde wird von fol-
genden öffentlichen Gewässern begrenzt: 
Im Westen vom Grändelbach, öffentliches 
Gewässer Nr. 9.0, und im Osten vom Rie-
menholzbächli, öffentliches Gewässer Nr. 
1.2. Bis zur Festlegung des Gewässer-
raums ist beidseits des Grändelbachs ein 
Uferstreifen von 9.9 m und beidseits des 
Riemenholzbächlis ein Ufer-streifen von 
8.5 m (jeweils 8 m plus Breite der beste-
henden Gerinnesohle, gemessen ab dem 
Rand des Gerinnes), von Bauten, Anla-
gen, Ausstattungen und Ausrüstungen 
freizuhalten (vgl. Bemerkungen zur Einzo-
nung «Müsli» bezüglich Riemenholz-
bächli). 

 

Korrektur ARE vom 20.12.19: Für die 
Bauzone Mülau und die Reservezone 
Girhalden muss der Gewässerraum - ent-
gegen den Aussagen im Vorprüfungsbe-
richt - nicht als Nichtbauzone ausgeschie-
den werden. Die bestehende Industrie-
zone Mülau (Kyburg) wird nicht umgezont, 
sondern lediglich in die BZO Illnau-Effre-
tikon überführt. Die Reservezone Girhalde 
stellt keine Bauzone dar; die Freihaltung 
des Gewässerraums wird erst bei einer 
zukünftgen Einzonung sicherzustellen 
sein. 

Kenntnisnahme 

85.  Zonen-
plan 

Wohn-
zone 

Baudirektion 
Kanton Zürich 

Genehmigungsvorbehalt:  Der kommunale Richtplan sieht für das 
Wohn- und Mischgebiet rund um den 

Keine Annahme 
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Riet-
listrasse 

Die Wohnzone W 2.6 Rietlistrasse ist auf die Dichte-
vorgaben des kommunalen Richtplanes abzustim-
men. 

Bahnhof eine sehr hohe bauliche Dichte 
(Baumassenziffer > 4.5 m3/m2) vor. Das 
gemäss rechtskräftigem Zonenplan der 
Wohnzone W 2.6 zugeteilte Gebiet Riet-
listrasse wurde nicht im Sinne von § 16 
PBG auf den kommunalen Richtplan ab-
gestimmt. Damit die Nutzungsplanung der 
Richtplanung entspricht, sind für das 
Wohngebiet Rietlistrasse die entsprechen-
den planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zu schaffen. 

Wir gehen davon aus, 
dass der Kanton die 
«Rütlistrasse» meint. Im 
Richtplan ist das Gebiet 
beidseits der Rüt-
listrasse mit einer sehr 
hohen baulichen Dichte 
gekennzeichnet. Zum 
Gebiet westlich der Rüt-
listrasse (Kapitel 2.2 
Zentrum Effretikon – 
Gebiet Bahnhof Ost) 
sieht der Richtplan vor, 
dass die hohe Dichte 
und die dafür notwen-
dige städtebauliche 
Qualität nicht über die 
Grundordnung, sondern 
über Gestaltungspläne 
planungsrechtlich gesi-
chert werden soll.  

Die BZO sieht in Art. 
1.2.2 entsprechend eine 
Gestaltungsplanpflicht 
vor. Basis für die Ge-
staltungspläne bildet der 
vom Stadtrat verab-
schiedete Masterplan 
Arealentwicklung Bahn-
hof Ost. Ein Gestal-
tungsplan für einen Teil-
perimeter wurde dem 
Kanton bereits zur Vor-
prüfung eingereicht (Pri-
vater Gestaltungsplan 
Bahnhof Ost – Baufeld 
A) 

Zum Gebiet östlich der 
Rütlistrasse (Kapitel 2.4 
Wohn- und Mischge-
biete – Gebiet Brandriet) 
sieht der Richtplan vor, 
dass für die planungs-
rechtliche Umsetzung 
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der hohen Dichte ein 
Gestaltungsplan oder 
eine Aufzonung geprüft 
werden soll. Ende 2018 
wurde der private Ge-
staltungsplan «Rüt-
listrasse» dem Kanton 
zur Vorprüfung unter-
breitet. Dieser sieht eine 
BMZ von 6,0 m3/m2 vor. 
Damit wird die Richt-
planfestlegung erreicht.  

86.  Zonen-
plan 

Umzo-
nung Ka-
pelle 
Rikon 

Baudirektion 
Kanton Zürich 

Genehmigungsvorbehalt:  

Auf die geplante Umzonung der Kapelle Rikon von 
der Freihaltezone in die Kernzone ist zu verzichten. 

Bei der Kapelle Rikon handelt es sich um 
ein Denkmalschutzobjekt von kantonaler 
Bedeutung. Kapelle und Umgebung ste-
hen unter Bundesschutz. Der Perimeter 
ist zudem als archäologische Zone ausge-
schieden. Die Freihaltezone wird als 
zweckmässige Zonierung für die Erhal-
tung eines Heimatschutzobjekts samt Um-
gebung erachtet. Die geplante Umzonung 
des Grundstückes Kat.-Nr. IE332 mit der 
Kapelle Rikon von der Freihaltezone in 
die Kernzone ist aus unserer Sicht abzu-
lehnen. 

Annahme 

87.  Zonen-
plan 

Burgruine 
Moos-
burg 

Baudirektion 
Kanton Zürich 

Genehmigungsvorbehalt:  

Die Burgruine Moosburg ist anstelle von Wald der 
Freihaltezone zuzuweisen. 

Auf dem Grundstück Kat.-Nr. IE7563 be-
findet sich der Burghügel mit der Ruine 
der Moosburg, einem archäologischen 
Schutzobjekt von kantonaler Bedeutung, 
der als Wald dargestellt ist. Die Ausschei-
dung als Freihaltezone wäre aus unserer 
Sicht angezeigt, da Freihaltezonen auch 
den Zweck haben, ein Natur- und Heimat-
schutzobjekt zu bewahren. 

Annahme 

Siehe auch tlw. Wider-
spruch zu Nr. 53 

88.  Zonen-
plan Ill-
nau 

- Baudirektion 
Kanton Zürich 

Im Zonenplan Illnau ist das Grundstück Kat.-Nr. 
IE5518 (Reservoir Hornbuck) vollständig als Wald 
nachzuführen. Die Freihaltezone ist entsprechend 
zu reduzieren. 

Das Grundstück Kat.-Nr. IE5518 ist als 
Freihaltezone ausgeschieden. Für den 
Neubau des Reservoirs wurde jedoch mit 
der Verfügung vom 21. Februar 2008 eine 
temporäre Rodungsbewilligung erteilt. Für 
das gesamte Grundstück besteht damit 
eine Aufforstungspflicht; es handelt sich 

Annahme 



 

   36 / 38 

somit um Waldareal im Sinne der Waldge-
setzgebung. Die Einzonung in eine Frei-
haltezone ist daher nicht zulässig. 

89.  Zonen-
plan Ill-
nau 

- Baudirektion 
Kanton Zürich 

Im Zonenplan Illnau ist die Freihaltezonengrenze in-
nerhalb des Grundstücks Kat.-Nr. IE7518 (Sagiwei-
her) gemäss aktueller amtlicher Vermessung auf die 
Waldgrenze zu legen. 

Das Grundstück Kat.-Nr. IE7518 ist mehr-
heitlich als Freihaltezone ausgeschieden. 
Allerdings stimmt im Osten des Grund-
stücks die Zonengrenze nicht mit der 
Waldgrenze des angrenzenden Waldare-
als überein. Sie wurde mit der im Rahmen 
der periodischen Nachführung der amtli-
chen Vermessung durchgeführten Wald-
feststellung bestimmt, und ist entspre-
chend zu berücksichtigen. 

Annahme 

90.  Wald-
ab-
stands-
linien 
Müsli 

 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Genehmigungsvorbehalt: 

Da es sich weder um eine kleine Waldparzelle noch 
um besondere örtliche Verhältnisse handelt, kann ei-
ner Reduktion des Waldabstandes nicht zugestimmt 
werden. 

Die im Ergänzungsplan festgelegte Waldabstandsli-
nie Müsli ist in einem Abstand von 30 m von der 
Waldgrenze festzusetzen. 

 Annahme 

Waldgrenze wird auf 30 
m gesetzt 

91.  Wald-
ab-
stands-
linien 
Müsli 

 Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Aufgrund des Einzonungsverbots im Kanton Zürich 
wird momentan auf die formelle Festsetzung einer 
statischen Waldgrenze entlang der zukünftigen 
Bauzone gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. a WaG verzich-
tet, da einerseits die Festsetzung der statischen 
Waldgrenze gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. b WaG oh-
nehin kurz bevor steht und andererseits die Wald-
grenzen identisch mit den vorhandenen Parzellen-
grenzen sind. 

Findet die Einzonung Müsli wider Erwarten vor der 
Festsetzung der Waldgrenzen ge-mäss Art. 10 Abs. 
2 Bst. b WaG in der Stadt Illnau-Effretikon statt, ist 
eine Waldfeststellung nach Art. 10 Abs. 2 Bst. a vor-
zuziehen. 

 Kenntnisnahme 

92.  Weitere 
Themen 

Sied-
lungsent-
wässe-
rung 

Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Die Stadt Illnau-Effretikon wird eingeladen, den Ge-
nerellen Entwässerungsplan (GEP) zu überarbeiten, 
wenn die Gesamtrevision der kommunalen Richt- 
und Nutzungsplanung abgeschlossen ist. Die neu 

Die vorliegende Gesamtrevision der kom-
munalen Nutzungsplanung sieht zwei 
grössere Einzonungen im Gebiet Müsli im 
Osten von Effretikon und das Gebiet Riet 

Kenntnisnahme 
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der Bauzone zugeteilten Flächen sind im GEP nach-
zuführen. Das Entwässerungskonzept (inkl. Anpas-
sungen der Regenüberläufe und Regenbecken) ist 
innerhalb von zwei Jahren nach Genehmigung der 
Zonenplanänderung, spätestens jedoch vor dem 
ersten Baubewilligungsverfahren in einer der neuen 
Bauzonen dem AWEL zur Genehmigung einzu-
reichen. 

südwestlich des Arbeitsplatzgebiets Lang-
hang vor. Diese Gebiete werden damit an-
schlusspflichtig (Art. 10 bis 14 GSchG). 

Die kantonale Verordnung über den Ge-
wässerschutz (KGSchV) vom 22. Januar 
1975 verlangt in § 8, dass bei Änderungen 
des Bauzonenplanes der Generelle Ent-
wässerungsplan (GEP) gleichzeitig anzu-
passen und der Baudirektion (bzw. dem 
AWEL) zur Genehmigung vorzulegen ist. 

Für das Gebiet Riet wurde ein Erschlies-
sungsplan erstellt. Laut Erschliessungs-
plan ist für die Entwässerung ein Trenn-
system vorgesehen. Die Kanalisation soll 
in der neuen Sammelstrasse verlaufen 
und im Bereich der Parzelle IE1536 an die 
bestehende Kanalisation anschliessen. Im 
GEP von 2010 wurde diese Fläche noch 
nicht berücksichtigt. Geplant ist jedoch 
eine Anpassung des Regenüberlaufs 
EK12a_HE «Mühle, Effretikon» (auf den 
das Gebiet Riet einen Einfluss hat). 

Auch das Gebiet Müsli, das eingezont 
werden soll, wurde im GEP 2010 nicht be-
rücksichtigt. Zu dessen Entwässerung 
werden in den vorliegenden Unterlagen 
keine Angaben gemacht. Das Gebiet 
Müsli hat Einfluss auf das Regenbecken 
ED49_RB Alt-Effretikon, dessen Einstel-
lungen laut GEP ebenfalls angepasst wer-
den sollen. Für das Gebiet Müsli ist (mit 
der GEP-Überarbeitung) zu klären, wie es 
entwässert werden soll. 

93.  Luftbe-
lastung 

Sied-
lungsent-
wässe-
rung 

Baudirektion 
Kanton Zürich 

Hinweis: 

Im Hinblick auf die lufthygienische Situation und zur 
vorsorglichen Vermeidung von Ver-kehrsemissionen 
wird empfohlen, die Bestimmungen zu den Fahr-
zeugabstellplätzen gemäss der jeweils gültigen 
«Wegleitung zur Regelung des Parkplatz-Bedarfs in 
kommunalen Erlassen» anzupassen. Bei der Festle-
gung des Parkplatzangebotes soll der Grad der ÖV-
Erschliessung stärker berücksichtigt und die Zahl 

In der Gemeinde Illnau-Effretikon wird der 
Jahresmittel-Immissionsgrenzwert der 
Luftrein-halte-Verordnung (LRV) für NO2 
grösstenteils eingehalten, entlang von 
Hauptstrassen und entlang der Autobahn 
aber noch überschritten. Bei der 
Feinstaubbelastung (PM2.5) liegen die 
Werte weiterhin grossflächig im Bereich 
des Grenzwertes und darüber. Die Ozon-
belastung überschreitet während des 

Keine Annahme 

Die PP-Regelungen 
werden mit der BZO-Re-
vision angepasst und an 
die Wegleitung angegli-
chen. 
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der Abstellplätze nach oben begrenzt werden. Mög-
lichkeiten zur Mehrfachnutzung von Parkplätzen so-
wie zur Gemeinschafts-nutzung von Parkierungsan-
lagen sind bei der Festlegung des Parkplatzangebo-
tes zu berücksichtigen. Diese Massnahme ist insbe-
sondere vordringlich im Bereich der Zentrums-ge-
biete. 

Sommerhalbjahres die Grenzwerte der 
LRV. 

Gemäss Leitlinie 2 des kantonalen Richt-
plans vom 18. September 2015 (Raum-
ordnungs-konzept) ist die Entwicklung der 
Siedlungsstruktur schwerpunktmässig auf 
den öffentlichen Verkehr (ÖV) auszurich-
ten. Damit hat der ÖV mindestens die 
Hälfte des Verkehrszuwachses zu über-
nehmen, welcher nicht auf den Velo- oder 
Fussverkehr entfällt (kantonales Modal-
Split-Ziel). 


